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1. Planungsanlass / Verfahren

Die Gemeinde Groß Vollstedt möchte einen Beitrag zum erforderlichen Ausbau der erneuerbaren
Energien leisten. Die Errichtung, der Betrieb und die Vergütung von Photovoltaikanlagen (PVA)
werden durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Dieses stellt damit die Grundlage
für die Auswahl möglicher Standorte dar. Das EEG fördert Freiflächen-PVA u.a. in bis zu 500 m
Entfernung zu Autobahnen und Schienenstrecken oder auf Konversionsflächen. Darüber hinaus
gibt es jedoch auch die Möglichkeit Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Flächen zu errichten, die
keinem Ausschlusskriterium (wie z.B. Lage in einem Naturschutzgebiet) unterliegen und außer-
halb des 500 m-Korridors liegen.

Um die raumordnerische Verträglichkeit dieses Vorhabens nachzuweisen, erfolgte für das Amt
Nortorfer Land eine amtsweite Potentialanalyse. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird die
Analyse um ein Standortkonzept für die Gemeinde Groß Vollstedt ergänzt. Nach Sichtung der Rah-
menbedingungen erscheint die Fläche für den Bau von PVA geeignet.

Auf den derzeit landwirtschaftlich und als Grün- und Ackerland genutzten Flächen entlang der
Bundesautobahn A 7 Hamburg – Flensburg plant die Firma Enerparc AG aus Hamburg die Errich-
tung einer Freiflächen-PVA. Dabei liegt die Freiflächen-PVA innerhalb des geförderten 500 m Kor-
ridors.

Der Geltungsbereich umfasst neben den Flächen für die Solarmodule auch eine Vielzahl an ge-
setzlich geschützten Biotopen und dazugehörige Knickschutzbereichen und überschreitet damit
eine Fläche von 20 ha. Die Fläche der Sondergebiete liegt bei 16 ha, die von Solarmodulen über-
stellte Fläche liegt bei ca. 13 ha. Wie vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration
und Gleichstellungam 16.05.2022 bestätigt, wird aus diesem Grund wird für diesen Solarpark kein
Raumordnungsverfahren notwendig.

Da Solaranlagen im Außenbereich keine privilegierten Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) sind, ist zur Errichtung die Aufstellung eines B-Plans und eine entsprechende
Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) erforderlich. Die Planungen verlaufen im Parallelver-
fahren.

Da die Planung ausschließlich auf die Verwirklichung dieses Vorhabens abzielt, erfolgt die Aufstel-
lung als vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). Hierzu wird
der Vorhabenträger mit der Gemeinde einen Durchführungsvertrag abschließen. Darin verpflich-
tet sich der Vorhabenträger, das in einem Vorhaben- und Erschließungsplan näher dargestellte
Vorhaben innerhalb einer bestimmten Zeit zu verwirklichen und sämtliche Planungs- und Baukos-
ten zu übernehmen. Es werden auch Regelungen zum Rückbau nach Ende der Nutzungszeit ge-
troffen. Der Vorhaben- und Erschließungsplan liegt als Anlage bei. Der Durchführungsvertrag
selbst ist nicht Bestandteil der Planunterlagen und wird spätestens bis zum Satzungsbeschluss
abgeschlossen.
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2. Lage des Plangebiets / Bestand

Das etwa 20 ha umfassende Plangebiet befindet sich im Südwesten der Gemeinde Groß Vollstedt
und liegt nordöstlich der Bundesautobahn A 7 (s. Abb. 1). Aufgrund der unmittelbaren Lage an
der Autobahn weisen die Flächen eine Vorbelastung durch Verkehrslärm und eine Barrierewir-
kung für Tiere auf.

Abbildung 1: Luftbild mit Lage des Plangebiets (rote Umrandung), ohne Maßstab
(Quelle: Google Earth, 2022, © 2022 GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Maxar Technolo-
gies, Kartendaten).

Die Fläche dient gegenwärtig der Landwirtschaft als Ackerfläche, Weideland und Wirtschaftsgrün-
land. Angrenzend an das Plangebiet befinden sich vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen, im Norden und Süden Waldflächen sowie einzelne Gehölzstrukturen. Südlich des Plange-
bietes befindet sich die Anschlussstelle 10 „Warder“ der A 7.

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe von ca. 20 bis 25 m über NHN und steigt von Nord-Ost nach
Süd-West an.

3. Planungsvorgaben

Ziele der Raumordnung

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupas-
sen. Da sich dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan aus dem parallel in Aufstellung befindli-
chen Flächennutzungsplan entwickelt ist, ist eine Vereinbarkeit gegeben.

Groß Vollstedt

Anschlussstelle 10
„Warder“

Alt-Mühlendorf
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Energierechtliche Rahmenbedingungen

Die Energieerzeugung in Deutschland befindet sich im Umbruch. Gesetzliche Grundlage dazu ist
das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der derzeitigen Fassung aus dem Jahre 2021 (EEG 2021), das
Mitte 2022 (EEG 2023) geändert wurde. Die Änderungen treten Anfang 2023 in Kraft. Zusammen
mit seinem Vorläufer, dem Stromeinspeisungsgesetz von 1990 wird damit seit 1991 die bevor-
zugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz mit einer garantierten Ein-
speisevergütung geregelt. Im EEG 2023 ist das Ziel verankert, dass bis 2035 die Stromerzeugung
„nahezu treibhausgasneutral“ erfolgt. Dies gilt sowohl für den in Deutschland erzeugten als auch
für den hier verbrauchten Strom. Weiterhin werden ambitionierte Ausbaupfade für die erneuer-
baren Energien bis 2030 gesetzlich verankert: ihr Anteil ist bis 2030 auf 80 % zu steigern. 2019
wurden 42 % des Stroms regenerativ erzeugt, d. h. bis zum Jahr 2030 ist dieser Anteil ungefähr zu
verdoppeln. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im § 2 EEG festgesetzt: „Die Errichtung und der
Betrieb von Anlagen …  liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen
Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die er-
neuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“

Auf förderfähigen Flächen nach EEG werden in vierteljährlichen Ausschreibungsverfahren feste
Vergütungssätze für 20 Jahre vergeben, die bei jeder Auktion neu ermittelt werden. Dabei erhal-
ten diejenigen Projekte einen festen Abnahmepreis für 20 Jahre, die den geringsten Preis anbie-
ten. In den Jahren 2021 und 2022 lag der durchschnittliche Zuschlagspreis z. B. bei ca. 5,5 ct/kWh.

Gefördert werden nur Anlagen auf bestimmten Freiflächen. Dazu gehört im Wesentlichen ein
500 m breiter Streifen beiderseits von Schienenwegen und Autobahnen und sog. Konversionsflä-
chen (ehem. Deponien, Kasernen, Flugplätze oder Bodenabbauflächen). Die Bundesländer kön-
nen diese Förderkulisse erweitern auf sog. benachteiligte Gebiete. Dies ist ein Begriff aus dem EU-
Förderrecht für die Landwirtschaft und umfasst Gebiete mit geringer Ertragskraft oder strukturel-
len Problemen. Diese Erweiterung wird jedoch vom Land Schleswig-Holstein nicht genutzt.

Daneben gibt es noch ausschreibungsfreie kleine förderfähige Freiflächen-PVA bis 750 KWp (=Ki-
lowatt Peak = Spitzenleistung) Leistung (ca. 1 ha Größe) mit einem festen Abnahmepreis.

Anlagen auf ehem. Deponien, Kasernen, Flugplätze oder ähnlichem, können auch als PVA auf bau-
lichen Anlagen (nicht Gebäuden) förderfähig sein. Insbesondere bei Konversionsflächen kann da-
her geprüft werden, ob sie als bauliche Anlage anzusprechen sind. Dazu muss der Boden durch
Baumaterial deutlich verändert worden sein und insgesamt eine Art Baukörper im Boden vorhan-
den sein. Dies können z. B. Aufschüttungen, Asphaltierungen oder Auffüllungen durch Schotter
sein.

Durch das Sinken der Preise für Solarmodule ist es seit etwa 2019 möglich, PVA auch ohne Förde-
rung und damit eigenwirtschaftlich zu errichten. Zur langfristigen Finanzierung werden in der Re-
gel Verträge mit Großabnehmern geschlossen. Die vereinbarten Preise sind im Steigen begriffen,
da immer mehr Firmen sich der Klimaneutralität verpflichtet haben und dazu CO²-freien Strom
benötigen. Damit sind die potenziellen Flächen nicht mehr auf die EEG-Förderflächen begrenzt,
sondern müssen lediglich fachlich geeignet sein. Im Prinzip ist damit jede Freifläche geeignet, auf
der grundsätzlich eine Bebauung möglich ist. Besondere Schutzabstände zu Wohnnutzungen wie
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bei der Windenergie sind nicht einzuhalten, da PVA praktisch emissionslos sind. Im Gegensatz zu
Windenergieanlagen ist die Solarenergie aber nicht nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) privilegiert.
D. h. es kann nicht direkt im Außenbereich gebaut werden, sondern es ist eine Bauleitplanung der
Gemeinde erforderlich (Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungs-
plans – vergleichbar mit dem Verfahren für neue Wohn- oder Gewerbegebiete). Im Prinzip ist
auch die Nutzung von bestehenden Bebauungsplänen für Gewerbe oder Mischgebiete zulässig.
PVA können als normaler Gewerbebetrieb zugelassen werden. Hier können sich PVA aber in der
Regel wegen der hohen Grundstückskosten nicht durchsetzen. PVA können sich wirtschaftlich
auch nicht durchsetzen, wenn die Flächen einen erhöhten Wert für den Naturschutz haben und
die notwendigen naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen zu aufwändig werden.

Rechtlich grundsätzlich ausgeschlossen sind Bereiche in naturschutzrechtlichen Schutzgebieten
oder wenn die Regionalplanung einen Ausschluss von PVA vorgesehen hat. Landesentwicklungs-
plan und Solarerlass geben dazu genaue Vorgaben.

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Das Plangebiet ist im wirksamen FNP aus dem Jahr 2014 als Fläche für die Landwirtschaft und für
Wald dargestellt (s. Abb. 2).

Die A 7 Hamburg – Flensburg ist als Fläche für den überörtlichen Verkehr und Hauptverkehrszüge
„Autobahn und autobahnähnliche Straßen“ gekennzeichnet. Im Südwesten des Plangebiets liegt
eine Anbauverbotszone gemäß § 9 FStrG   in einer Entfernung von 40 m zur Autobahn. Der Gel-
tungsbereich befindet sich überwiegend innerhalb der Flächen für die Landwirtschaft. Im südli-
chen Bereich wird ein kleiner Bereich als Waldfläche dargestellt. Die parallel zu den Wirtschaft-
wegen verlaufenden Knicks sind nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSCHG als geschützt markiert. Nördlich
des Plangebiets sind Flächen für Wald dargestellt.
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem wirksamen FNP mit Lage des Plangebiets, ohne Maßstab.

Parallel zum vorhabenbezogenen B-Plan wird der FNP geändert (s. Abb. 3). In der 2. Änderung
wird für das Plangebiet ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Photovol-
taik sowie untergeordnet Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft dargestellt. Die Knicks werden nachrichtlich übernommen. Nach erfolg-
reichem Abschluss des Änderungsverfahrens wird der B-Plan aus dem FNP entwickelt sein.
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Abbildung 3: Geplante Darstellung der im Verfahren befindlichen
2. Änderung des FNP, ohne Maßstab,
(Stand 01.09.2022)

Bebauungspläne

Bebauungspläne existieren im Plangebiet und in der unmittelbaren Umgebung nicht.
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Leitungen im Plangebiet

Nach aktuellem Kenntnisstand ist im Plangebiet eine Verrohrung vorhanden, die vom Graben
westlich des Flurstücks 20/2 in Richtung Norden führt vorhanden.

Anbauverbotszone Autobahn A 7

Südwestlich des vorhabenbezogenen B-Plans verläuft die A 7. Diese ist eine der am stärksten be-
fahrenen Fernstraßen und regelmäßig staubelastet. Seit 2014 wird sie in weiten Teilen in Hamburg
und Schleswig-Holstein verbreitert, um den Verkehrsfluss zu verbessern.

Gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) ist zu Autobahnen ein Abstand baulicher Anlagen
von mind. 40 m zum äußeren Rand der befestigten Fahrbahn (Asphaltkante) einzuhalten. Dieser
Abstand ist für bauliche Anlagen wie Solarmodule und Trafostationen einzuhalten. Zuwegungen,
Zäune und Blendschutz können innerhalb des Sondergebiets nur in Abstimmung mit der zustän-
digen Autobahngesellschaft näher an die Autobahn herangebaut werden.

Werbeanlagen sind weder nach § 9 Abs. 1 (Anbauverbotszone) noch nach § 9 Abs 2 FStrG (Anbau-
beschränkungszone) gestattet bzw. können nach § 9 Abs. 2 FStrG bei blendfreier Werbung an der
Stätte der Leistung (ausschließlich Eigenwerbung) bei dem Fernstraßen-Bundesamt beantragt
werden. Über die Anbaubeschränkungszone des FStrG hinaus, bei einem Abstand von mehr als
100 m vom Rand der Fahrbahn. kann eine Werbeanlage nach der straßenverkehrsrechtlichen Vor-
schrift des § 33 StVO (z.B. Pylon mit einer Höhe von über 20 m und beweglicher Werbung) unzu-
lässig sein und darf nicht den Verkehr gefährden oder in erschwerenden Weise ablenkend wirken.

Waldabstand nach § 24 Landeswaldgesetz (LWaldG) Schleswig-Holstein (SH)

Nördlich und im südlichen Bereich des Plangebiets befinden sich nach § 24 LWaldG SH i.V.m.
§ 9 Abs. 6 BauGB geschützte Wälder, zu denen ein Waldabstand von 30 m einzuhalten ist.

4. Städtebauliches Konzept

Vorhabenbeschreibung

Auf den Flächen östlich der A 7 soll eine Freiflächen-PVA errichtet werden. Die überbaubare
Grundstücksfläche umfasst ca. 13 ha. Der Vorhaben- und Erschließungsplan mit dem genauen
Standort der Solarmodule wird im weiteren Verfahren zur TÖB Beteiligung und öffentlichen Aus-
legung erarbeitet.

Die Anlage wird aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht beweglichen Solarmodulen (Bsp.
s. Abb. 4) sowie den erforderlichen Nebeneinrichtungen (Wechselrichter, Trafostationen, Moni-
toringcontainer, Kameramasten, Zaun und Leitungen) bestehen. Ein Zaun wird den Anlagenbe-
reich sichern. Die Module werden auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen in einem fest definierten
Winkel zur Sonne (ca. 20°) angeordnet und aufgeständert. Die Höhe der Module beträgt ca.
3,50 m (variiert etwas je nach Topographie). Die Gestelle werden in den vorhandenen Untergrund



Gemeinde Groß Vollstedt Vorhabenbezogener BP Nr. 11 „Solarpark Groß Vollstedt“

12

gerammt, stellenweise befestigt durch jeweils 0,16 m² große Betonfundamente oder Stahlplatten
an den Rammpfosten. Hierdurch wird der Versiegelungsgrad im Plangebiet begrenzt. Die Freiflä-
chen-PVA kann nach Ende der Nutzungsdauer rückstandslos wieder entfernt werden. Eine ver-
tragliche Sicherung des Rückbaus erfolgt durch den Vorhabenträger gegenüber den Verpächtern
vertraglich geregelt. Im Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und Gemeinde soll ver-
einbart werden, dass auch die Gemeinde einen Rückbau auslösen kann, wenn die Pachtzeit been-
det ist und keine Stromproduktion mehr stattfindet.

Abbildung 4: Beispiele für Module einer Freiflächen-PVA desselben Vorhabenträgers in Schönbek
(Autobahndreieck Bordesholm) (Quelle: Enerparc AG, Hamburg)
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan, Stand 17.01.2023, ohne Maß-
stab. Der Plan ist verbindlicher Bestandteil des Durchführungsvertrags. Er kann aber ge-
ändert werden, soweit er den Festsetzungen des B-Plans nicht widerspricht.

Art der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet

Die Flächen, auf denen Solarmodule der Freiflächen-PVA errichtet werden sollen, werden nach
§ 11 BauNVO als sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Photovoltaik festgesetzt. Sie
dienen der Stromerzeugung durch Photovoltaik. Hier sind neben den baulichen Anlagen zur Er-
zeugung und Speicherung von Strom aus Sonnenenergie einschließlich Nebenanlagen und not-
wendige Betriebseinrichtungen, wie Wechselrichter, Trafostationen, Leitungen, Zuwegungen, Ka-
meramasten und Einfriedungen zulässig.

Neben der Aufstellung von Solarmodulen sollen die Flächen in den sonstigen Sondergebieten auch
landwirtschaftlich nutzbar sein (z. B. Mahd, Schafbeweidung). Die Bodenoberfläche wird dauer-
haft als blütenreiches Extensivgrünland hergerichtet werden.

Flächen für die Landwirtschaft

Das Plangebiet wird zum Teil von Knicks begrenzt. Diese gesetzlich geschützten Biotope werden,
zu deren Schutz, als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.
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Maß der baulichen Nutzung

Beabsichtigt ist die Errichtung von reihig angeordneten Solarmodulen auf in den Boden geramm-
ten Untergestellen aus Stahl bzw. Aluminium.

Es wird festgesetzt, dass die untere Kante (Traufhöhe) der Module mindestens 80 cm zum Boden
beträgt, um eine durchgehende Vegetation und eine mögliche Schafbeweidung sicherzustellen.
Die maximale Höhe von baulichen Anlagen, sowohl der Solarmodule als auch von Nebenanlagen
und Betriebseinrichtungen wird auf 4,5 m begrenzt. Damit die Module sich nicht gegenseitig vers-
chatten und mehr Raum für Flora und Fauna entsteht, sind zwischen den Reihen Abstände von
mind. 2,5 m zwischen den Lotrechten der Außenkanten der Solarmodule vorgesehen.

Für technische Anlagen zur Überwachung (Kameramasten) ist eine Überschreitung der festgeleg-
ten Maximalhöhe bis zu einer Gesamthöhe von acht Meter zulässig. Damit wird sichergestellt,
dass eine Überwachung der Solarmodule durch Videoanlagen und damit eine angemessene Si-
cherheit des Geländes vor Diebstahl möglich ist. Es sind ca. 5 solcher Masten vorgesehen.

Als unterer Bezugspunkt der Höhenfestsetzung wird die gewachsene Geländeoberfläche (ge-
mäß § 2 LBO) festgesetzt.

Die Grundflächenzahl wird mit 0,7 festgesetzt. Diese Festsetzung ist erforderlich, da neben den
durch die Pfosten versiegelten auch die unversiegelten, lediglich durch die Solarmodule überstell-
ten Flächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl mit einbezogen werden.

Überbaubare Grundstücksflächen

Die als Sondergebiet festgesetzte Fläche kann mit Solarmodulen sowie notwendigen Nebenanla-
gen und Betriebseinrichtungen überbaut werden. Die Lage der Solarmodule wird durch Baugren-
zen bestimmt. Der Abstand der Baugrenzen zur Grenze des Geltungsbereichs beträgt vier bis sechs
Meter, um ein Umfahren der Module bzw. die Errichtung des Zauns gewährleisten zu können.

Zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand wird gemäß § 24 LWaldG SH ein
Abstand der Baugrenzen zu Waldflächen von 30 m festgesetzt. Innerhalb der Flächen des Wald-
abstandes sind hochbauliche Anlagen ausgeschlossen, Zufahrten und Einfriedungen sind jedoch
zulässig.

Da nahezu das gesamte Plangebiet von Knickstrukturen eingefasst ist, weisen die Sondergebiete
einen Abstand von mehreren Metern zu den Wegen auf, um eine Beeinträchtigung der geschütz-
ten Biotope zu verhindern und die Durchlässigkeit für Wild zu erhalten. Diese Abstandsflächen
werden als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest-
gesetzt. Sie sind mindestetns 10 m breit (vom Knickfuß gemessen).

Aufgrund der Anbauverbotszone entlang der Autobahn halten die Module einen Abstand von
40 m zur Fahrbahnkante ein. Zuwegung und Zäune stellen keine Hochbauten im Sinne der Anbau-
verbotszone dar und sind in diesem Bereich zulässig.
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Straßenverkehrsfläche

Die durch das Plangebiet verlaufenden Wirtschaftswege werden bestandsgemäß als öffentliche
Straßenverkehrsfläche festgesetzt.

Grünordnerische Festsetzungen

Ausgleichsflächen

Für die Umsetzung der Planung sind Ausgleichsmaßnahmen notwendig, die im Plangebiet reali-
siert werden. Diese werden angrenzend an die Sondergebiete im Bereich südlich des Lehmbargs
sowie angrenzend an den Wald als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Durch diese Maßnahmen können die ermittelten
Ausgleichsbedarfe vollständig kompensiert und im Plangebiet ausgeglichen werden.

Innerhalb dieser Maßnahmenflächen soll der überwiegende Teil zum Extensivgrünland entwickelt
werden. Die Maßnahmenflächen werden zu blütenreichem, extensivem Grünland entwickelt. Um
eine Entwicklung zu Extensivgrünland zu ermöglichen und die Ausgleichsfunktion zu gewährleis-
ten, ist eine autochthone, standorttypische und blütenreiche Saatgutmischung zu verwenden.

Um eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen (z.B. Schafbeweidung) zu ermöglichen und
gleichzeitig dem Schutz brütender Tierarten Rechnung zu tragen, ist die Beweidung mit Schafen
(max. 0,5 Vieheinheiten / ha) ab dem 20.06. zulässig. Sofern die Beweidung mit nur unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand möglich ist, ist die Pflege durch Mahd zulässig. Die Mahd ist einmal jährlich
ab dem 01.07. durchzuführen. Das Mähgut muss vollständig abgefahren werden. Zur Schonung
der Flora und Fauna ist der Einsatz von Saugmähern unzulässig. Pflegeumbrüche, Walzen und
Striegeln sowie der Einsatz von Pflanz- und Düngemitteln sind unzulässig. Nachsaatmaßnahmen
sind zulässig. Zur Steigerung der Artenvielfalt im Plangebiet durch kleinräumige Habitatstrukturen
ist in den einzelnen Maßnahmen jeweils ein Altholzhaufen aus ausschließlich Laubholz anzulegen.
Hochbauten jeglicher Art (ausgenommen Zäune) und Bodenversiegelungen (ausgenommen Zu-
fahrten in offenporiger Bauweise bis insgesamt maximal 300 m²) sind unzulässig.

Sondergebiete

Die unversiegelten Flächen der Sondergebiete sind analog zu den Ausgleichsflächen zu entwi-
ckeln.

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Zum Schutz der vorhandenen, nach § 30 Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) geschützten Bio-
tope (Knicks und Feldhecke) werden diese zum Erhalt und angrenzend an diese 10 m breite Flä-
chen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Biotopschutzstrei-
fen) festgesetzt. Innerhalb dieser Biotopschutzstreifen ist extensives Grünland zu entwickeln und
pflegen. Die Errichtung eines Zauns sowie die Nutzung des Biotopschutzstreifens als Umfahrung
der Module zur Pflege sind zulässig. Um die notwendigen Feuerwehrzufahrten errichten zu kön-
nen, ist auch die Anlage einer Zufahrt mittels offenporigen Wegebelegen zulässig. Diese Flächen
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sind innerhalb der Biotopschutzstreifen auf ein Minimum zu reduzieren. Dies wird über die textli-
chen Festsetzungen mit einer maximalen Fläche von 300 m² für Schotterwege in den Bio-
topschutzstreifen gesichert.

Baumerhalt

Am nördlichen Rand des geplanten SO 1 befindet sich eine freistehende, 2-stämmige, großkronige
Eiche, die aufgrund ihrer Lebensraumfunktion und landschaftsprägenden Gestalt als Einzelbaum
zum dauerhaften Erhalt festgesetzt wird. Zum Schutz des Baumes sind Abgrabungen, Aufschüt-
tungen und Neuversiegelungen im Wurzelbereich unzulässig (Fläche der Kronentraufe zzgl. 1,5 m
Abstand).

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts

Das Plangebiet beinhaltet mehrere Knickstrukturen und Feldhecken. An der westlichen Grenze
des Flurstücks 20/2 befindet sich eine Feldhecke. Am westlichen und südlichen Rand des Flur-
stücks 23 sowie am südlichen und östlichen Rand des Flurstücks 22 befinden sich Knickstrukturen.
Ebenfalls Knickstrukturen sind vorzufinden am nördlichen und östlichen Rand des Flurstücks 29,
am östlichen Rand des Flurstücks 28/4, am nördlichen, westlichen und südlichen Rand des Flur-
stücks 41. Die Schutzobjekte werden im Sinne des Naturschutzrechts gemäß § 30 BNatSchG dar-
gestellt und bleiben erhalten. Die Erschließung der Modulfelder wird über bestehende Knick-
durchbrüche erfolgen.

Einfriedungen

Zum Schutz der Anlage vor Diebstahl und Vandalismus sowie aufgrund der Forderung der Versi-
cherung darf die Anlage nicht frei zugänglich sein und muss durch einen Zaun gesichert werden.
Aus diesem Grund wird in den Sondergebieten die Art der Einfriedung geregelt. Es wird festge-
setzt, dass Einfriedungen nur als Hecke oder als durchlässiger Zaun ohne Sockelmauer zulässig
sind. Die Höhe des Zauns darf maximal 2,5 m betragen.
Bei der Höhe der Unterkante des Zaunes sind verschiedene Belange gegeneinander abzuwägen.
Einerseits sollten Kleinsäuger wie Füchse das Gelände nutzen können, um vorhandene Mäuse zu
fangen. Andererseits muss sichergestellt werden, dass Schafe, welche die Fläche möglicherweise
beweiden sollen, das Gelände nicht verlassen können. Dabei sind neben der festgesetzten Höhe
über Geländeoberfläche auch möglicherweise entstehende Senken unter dem Zaun zu berück-
sichtigen. Daher wird für den Zaun eine Höhe der Unterkante von mindestens 20 cm über Gelän-
deoberfläche festgesetzt. Der Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, In-
tegration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung gibt ebenfalls eine Unterkante von 20 cm vor.

Wald

Der bestehende Wald wird zum Erhalt festgesetzt. Der Waldabstand nach § 24 LWaldG ist einzu-
halten. Der Waldabstand dient zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirt-
schaftung und der Walderhaltung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den
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Naturschutz sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Wald-
brand. Daher sind Vorhaben verboten, die im Sinne des §29 BauGB den Abstand von weniger als
30 m vom Wald unterschreiten.

Wasserflächen

Der bestehende Graben wird zum Erhalt festgesetzt. Zur Sicherung des Räumstreifens wird ein
Abstand von 5 m zur Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen festgesetzt. Während der Bauphase sollte darauf geachtet werden, dass keine Beschädigung
der Böschungskanten erfolgt und somit der Abfluss der Gräben sichergestellt ist.

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Zu Gunsten des Wasser- und Bodenverbandes Seekanal wird ein Geh- und Fahrrecht östlich des
offenen Gewässers von einer Breite von 5,0 m festgesetzt. Richtung Norden befindet sich ein ver-
rohrter Gewässerabschnitt der beidseitig von 5,0 m als Räumstreifen festgesetzt ist. Von westli-
cher Seite ist der Graben über die Straßenfläche erreichbar. Der Bereich des verrohrten Gewäs-
serabschnitts ist ebenfalls von der Straßenverkehrsfläche zu erreichen, die somit als Räumstreifen
dient. Nördlich des Gewässergrabens befindet sich eine Feldhecke, welche als gesetzlich geschütz-
tes Biotop zu erhalten ist.

5. Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Vorhaben- und Erschließungsplan

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird gemäß § 12 Abs. 3 BauGB Bestandteil des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans. Damit dürfen im Vorhabengebiet nur die im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan dargestellten Anlagen und Einrichtungen errichtet werden. Der Vorhaben- und Er-
schließungsplan ist als Anlage dieser Begründung beigefügt.

Durchführungsvertrag

Im Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde Groß Vollstedt und dem Vorhabenträger ver-
pflichtet sich der Vorhabenträger gemäß § 12 BauGB auf der Grundlage eines abgestimmten Plans
zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan) innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungs-
kosten. Im Durchführungsvertrag werden außerdem zusätzlich zum B-Plan weitere Vereinbarun-
gen zur Umsetzung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und Einzelheiten bezüglich
der Gestaltung der baulichen Anlagen getroffen. Um zu sichern, dass nur die vertraglich verein-
barten Nutzungen durchgeführt werden, wird gemäß § 13 Abs. 3a Satz 1 BauGB festgesetzt, dass
im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchfüh-
rung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.
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Der Vertrag selbst ist nicht Bestandteil der Planunterlagen und wird zwischen Vorhabenträger und
der Gemeinde Groß Vollstedt bis zum Satzungsbeschluss abgeschlossen. Änderungen des Durch-
führungsvertrags zwischen Gemeinde und Vorhabenträger sind auch nach Rechtskraft des B-Plans
möglich, es dürfen aber nur Änderungen vorgenommen werden, die den Festsetzungen des B-
Plan nicht widersprechen (§ 12 Abs. 3a Satz 2 BauGB). Insofern kann das hier beschriebene Vor-
haben später noch im durch den B-Plan gegebenen Rahmen verändert werden.

6. Erschließung

Äußere Erschließung

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt von Osten über den bestehenden öffentlichen Wirt-
schaftsweg, der im Plangebiet als Straßenverkehrsfläche festgesetzt wird.

Das Verkehrsaufkommen auf den öffentlichen Straßen wird nur unmerklich zunehmen, da es sich
bei der Freiflächen-PVA um kein verkehrsintensives Vorhaben handelt. Mit verstärktem Verkehrs-
aufkommen wird nur in der Bauphase gerechnet. Danach werden Wartungs- und Reparaturarbei-
ten an den Solaranlagen nur selten durchzuführen sein.

Ein Ausbau von öffentlichen Straßen ist für die äußere Erschließung größtenteils nicht erforder-
lich, ggf. müssen die Zufahrten zu den Teilgebieten ausgebaut werden. Direkte Zufahrten und Zu-
gänge dürfen zu den freien Strecken der Straßen des überörtlichen Verkehrs nicht angelegt wer-
den. Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über das gemeindliche Straßennetz,
befestigte Wirtschaftswege oder vorhandene Zufahrten.

Sollten aufgrund des Schwerlastverkehrs Verbreiterungen von Einmündungen von Gemeindestra-
ßen und Zufahrten in Straßen des überörtlichen Verkehrs erforderlich werden, dürfen diese Ar-
beiten nur im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein
(LBV SH) erfolgen. Hierzu sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten die entsprechenden Ausfüh-
rungspläne dem LBV SH zur Genehmigung vorzulegen.

Innere Erschließung

Die innere Erschließung obliegt dem Eigentümer und ist innerhalb der sonstigen Sondergebiete
zulässig.

Es sind im Plangebiet ausreichende Fahrgassen und Aufstellflächen für die Feuerwehr gemäß
DIN 14090 freizuhalten.

7. Ver- und Entsorgung

Strom

Als notwendige Infrastruktur sind Verkabelungen erforderlich, die entlang der Reihen an der Un-
terseite der Module, im Übrigen unterirdisch verlegt werden. Die Verlegung von Erdkabeln zur
Ableitung ist im gesamten sonstigen Sondergebiet zulässig.
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Regenwasser

Zwischen den Modulreihen sind ausreichend breite Abstände vorgesehen, zwischen denen das
anfallende Niederschlagswasser auf den Flächen natürlich versickern kann. Insgesamt wird im ge-
samten Plangebiet das anfallende Niederschlagswasser weiterhin dem Boden- und Wasserhaus-
halt zugeführt. Somit wird der natürliche Wasserkreislauf nicht beeinträchtigt.

Trink- und Abwasser

Ein Anschluss für Trinkwasser und Abwasser ist nicht erforderlich. Im Plangebiet fällt im Zuge des
geplanten Vorhabens kein Abwasser an.

Müllentsorgung

Eine Müllentsorgung ist für das Plangebiet nicht erforderlich, da kein Müll produziert wird.

Reinigung

Für die Reinigung der Module ist kein externer Wasseranschluss notwendig. Eine spezielle Reini-
gung der Module ist in der Regel nicht erforderlich und erfolgt daher meistens über den natürli-
chen Niederschlag. Sollten andere Reinigungsverfahren zur Anwendung kommen, ist der unteren
Wasserbehörde das Vorhaben anzuzeigen.

8. Brandschutz

Freiflächen-PVA haben nur eine sehr geringe Brandlast und sind nicht zu vergleichen mit Aufdach-
anlagen, bei denen die Trägerkonstruktion (Hausdach) oft aus brennbaren Materialien besteht.
Freiflächen-PVA bestehen in der Regel aus nichtbrennbaren Gestellen, den Solarpaneelen und Ka-
belverbindungen. „Als Brandlast können hier die Kabel und Teile der PV-Module selbst angenom-
men werden. Zudem könnte es noch zu einem Flächen-(Rasen)brand kommen.“ (Zitat aus Fachin-
formation für die Feuerwehren: Brandschutz an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) im Freigelände
– sogenannte Solarparks, Landesfeuerwehrverband Bayern e.V., Juli 2011).

Eine entsprechende Grundversorgung an Löschwasser ist dennoch vorzuhalten. Zur Sicherstellung
einer ausreichenden Löschwasserversorgung wird ein Löschwasserkissen oder als Alternative ein
Brunnen im Plangebiet errichtet, an vier Stellen werden Personentore für die Feuerwehr vorge-
sehen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Löschwasserversorgung sind im Zuge der Baugeneh-
migung nachzuweisen.

Es sind im Plangebiet ausreichende Fahrgassen für die Feuerwehr gemäß DIN 14090 freizuhalten.

9. Immissionsschutz

Aus ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzungen in der Umgebung können zeitlich be-
grenzt Immissionen, insbesondere Staub, auftreten und Auswirkungen auf die Freiflächen-PVA
haben. Immissionsschutzkonflikte mit anderen umliegenden Nutzungen sind auf Grund der Lage
im Außenbereich und der Ausrichtung der Solarmodule nicht zu erwarten.
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Reflexionen / Blendung

Die Solarmodule haben eine eher matte Oberfläche. Die verwendeten Module sind mit reflexi-
onsarmen Solar-Sicherheitsglas ausgestattet. Eventuelle Sonnenreflexionen sind lediglich als hel-
lerer Bereich auf den ansonsten dunklen Solarmodulen wahrzunehmen.

Es wurde ein Gutachten in Bezug auf potentielle Blendungen für die Verkehrsteilnehmer in Rich-
tung der A 7, der L48 / Dorfstraße sowie Anwohner der angrenzenden Bebauung erstellt (Blend-
gutachten Solarpark Groß Vollstedt, Analyse der potentiellen Blendwirkung einer geplanten PV
Anlage in der Nähe von Groß Vollstedt in Schleswig-Holstein, SolPEG GmbH, Hamburg,
04.07.2022).

Dieses ergab, dass es theoretisch mit einer geringfügigen und zeitlich begrenzten Wahrscheinlich-
keit zu Reflexionen kommen kann. Diese können laut Gutachten je nach Fahrtzeit in jeweils kurzen
Zeitfenstern morgens bei klaren Wetterbedingungen wahrgenommen werden. Nicht jede Refle-
xion führt aber zu einer Blendwirkung. Eine Blendwirkung könnte sich bei direktem Blick in die
Reflexion über einen Zeitraum von Sekundenbruchteilen in Form von kurzzeitigen Nachbildern
bemerkbar machen. Selbst bei einer geringen Geschwindigkeit von 100 km/h haben Fahrzeuge
auf der A 7 die jeweiligen Teilbereiche der PV-Anlage in wenigen Minuten passiert. D.h. der Stand-
ort des Fahrzeugführers in Bezug zur PV-Fläche ändert sich um 28 m pro Sekunde. Aufgrund des
Einfallwinkels und auch aufgrund der Entfernung sind potentielle Reflexionen auch laut Licht-Leit-
linie (Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 08.10.2012) relativiert zu bewerten. Für die
Anwohner bzw. schutzwürdigen Räume (u.a. Gebäude im Bereich des Altmühlendorfer Wegs im
Sinne der Licht-Leitlinie ist nach Bereinigung der Rohdaten eine Beeinträchtigung durch Reflexio-
nen nicht gegeben. Es ist davon auszugehen, dass die theoretisch berechneten Reflexionen in der
Praxis keine relevante Blendwirkung entwickeln werden. Andere Gebäude wurden nicht weiter
untersucht, da aufgrund der Entfernung und/oder des Winkels zur Immissionsquelle keine Refle-
xionen zu erwarten sind.

Die Beurteilung der potentiellen Blendwirkung der betrachteten PV-Anlage in der Nähe von Groß
Vollstedt wird im Gutachten insgesamt als geringfügig klassifiziert. Im Vergleich zur Blendwirkung
durch direktes Sonnenlicht oder durch Spiegelungen von Windschutzscheiben, Wasserflächen,
Gewächshäusern o.ä. ist diese vernachlässigbar. Unter Berücksichtigung von weiteren Einflussfak-
toren, wie z.B. Geländestruktur, lokale Wetterbedingungen (Frühnebel, etc.) kann die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten von Reflexion der PV-Anlage als geringfügig eingestuft werden.
Der fließende Verkehr auf der A7 wird durch die PV Anlage nicht beeinträchtigt. Gleichermaßen
gilt das für die Verkehrsteilnehmer auf der L48 / Dorfstraße. Hier können Reflexionen nur außer-
halb des relevanten Sichtwinkels und darüber hinaus nur in sehr großer Entfernung auftreten.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sind durch das Gutachten keine speziellen Sichtschutz-
maßnahmen erforderlich bzw. angeraten. Die Herstellung eines Abschirmgrüns zur Vermeidung
von Blendung ist daher nicht notwendig.
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Lärm

Die Anlage funktioniert praktisch geräuschlos und ohne stoffliche Emissionen. Schall wird im glei-
chen Winkel des Einfalls abgestrahlt. Hier ist jedoch nicht mit einer Absorption der Oberfläche zu
rechnen, weil lediglich eine weiche Oberfläche die Energie der Reflexion abbauen könnte. Durch
die Neigung der Solarmodule wird eine Reflexion des auftretenden Schalls (aus statischem Hö-
henniveau) grundsätzlich nach oben oder von der Unterseite, nach unten (in den Boden) reflek-
tiert. Nach oben reflektierter Schall findet eine schadlose Ausbreitung ohne Auswirkung auf lärm-
empfindliche Nutzungen. Nach unten reflektierter Schall wird im Boden schadlos absorbiert.

Mit verstärktem Lärm ist nur während der Bau- / Abbauphase durch erhöhte Baustellen- und
Fahrzeuggeräusche sowie durch das Rammen der Trägerkonstruktionen zu rechnen. Die Bau-
phase des Parks wird aber nur wenige Wochen in Anspruch nehmen.

Unter Umständen können Lärmemissionen auch von Trafogebäuden und Wechselrichtern ausge-
hen, sie sind jedoch als sehr gering und örtlich begrenzt einzustufen.

Die Vorgaben der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm) zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG) werden in jedem Fall eingehalten.

Elektrische und magnetische Strahlung

Als mögliche Erzeuger von Strahlungen kommen Solarmodule, Verbindungsleitungen, Wechsel-
richter und Transformatorstationen in Frage. Entstehende elektromagnetische Wellen und Felder
unterschreiten regelmäßig die maßgeblichen Grenzwerte. Die Grenzwerte werden in der sechs-
undzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über elektromagnetische Felder – 26. BImSchG) von 1996 festgelegt. Für PVA sind die Grenz-
werte für Niederfrequenzanlagen heranzuziehen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die eine mag-
netische Flussdichte von 100 μT (Mikrotesla) nicht überschreiten dürfen. Die von den PV-Modulen
erzeugten Felder weisen bereits in einem Abstand von 30-50 Zentimetern Werte auf, die dem
natürlichen Erdmagnetfeld entsprechen. Bei den Transformatorenstationen liegen die Werte
selbst unmittelbar an der Transformationenstation noch unter 100 μT, ab einer Entfernung von 1
m zum Trafo liegen die Werte bereits unter 10 μT. Dies sind Werte, bei denen auch Dauerwohnen
zulässig wäre.

Von der PVA geht somit keine elektromagnetische Strahlung aus, die in irgendeiner Weise ein
Gesundheitsrisiko darstellen könnte.

10. Boden

Kampfmittel

Die Gemeinde Groß Vollstedt liegt in keinem bekannten Bombenabwurfgebiet. Für die durchzu-
führenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine Bedenken. Zufalls-
funde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der Polizei zu mel-
den.
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Bodenschutz

Es liegen keine Hinweise auf Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige schädliche Bodenverän-
derungen vor. Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auffällige Bodenbereiche angetrof-
fen werden, ist die untere Bodenschutzbehörde umgehend zu informieren.

Der Einsatz von Baumaschinen (hier die Nutzung unbefestigter Flächen) ist auf das notwendige
Maß zu reduzieren um irreversiblen Bodenverdichtungen vorzubeugen. Im Zuge der Arbeiten be-
fahrene Flächen sind am Ende der Baumaßnahme in unversiegelten Bereichen tiefgründig aufzu-
lockern um die Versickerung von Niederschlagswasser zu gewährleisten.

Zuwegungen sind wasserdurchlässig auszubilden, sofern der Abstand zum Grundwasser eingehal-
ten wird und der Untergrund eine schadlose Versickerung zulässt.

Aktuell liegen keine Hinweise auf Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige schädliche Boden-
veränderungen vor. Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auffällige Bodenbereiche an-
getroffen werden (z. B. Plastikteile, Bauschutt, auffälliger Geruch oder andere Auffälligkeiten), ist
die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde umgehend zu informieren.

Die Verbringung von Bodenmaterial außerhalb des Baugrundstückes im Außenbereich ist gemäß
LNatSchG ab einer Menge von 30 m³ bzw. einer betroffenen Fläche von > 1.000 m² durch die
untere Naturschutzbehörde zu genehmigen. Ein entsprechender Antrag kann von der Internet-
seite des Kreises heruntergeladen werden: https://www.kreis-rendsburg-eckernfoer-de.de/an-
sprechperson/vorgang/bodenabbauabgrabungenaufschuettungen-genehmigung-1022

Denkmalsschutz

Ein Teil des Plangebiets befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet. Bei diesem Teil
der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, von denen be-
kannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden.

https://www.kreis-rendsburg-eckernfoer-de.de/ansprechperson/vorgang/bodenabbauabgrabungenaufschuettungen-genehmigung-1022
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoer-de.de/ansprechperson/vorgang/bodenabbauabgrabungenaufschuettungen-genehmigung-1022
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Abbildung 6: Auszug aus dem Archäologie-Atlas SH mit den archäologischen Interessensgebieten
(blau) und dem Geltungsbereich (rot), ohne Maßstab (Quelle: Archäologisches Landes-
amt)

Es gilt gemäß § 15 DSchG, dass wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, dies unverzüglich un-
mittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen hat. Die Ver-
pflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den
Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Lei-
terin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mit-
teilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten ha-
ben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne
erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung er-
lischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Ver-
änderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

11. Umweltbericht

Siehe Teil 2 der Begründung.
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12. Flächen und Kosten

Flächen

Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 20 ha. Davon entfallen auf (alle Angaben circa-Werte):

Gebiet Größe

Sondergebiet Photovoltaik 15,7 ha

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft 2,3 ha

Flächen für die Landwirtschaft, Wald- und Wasserflächen 1,1 ha

Straßenverkehrsfläche 0,9 ha

Gesamt 20,0 ha

Kosten

Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans entstehen der Gemeinde Groß Vollstedt
keine Kosten. Die Fläche verbleibt im Eigentum der derzeitigen Eigentümer, die die Fläche für die
Laufzeit der Anlage verpachten. Planungs-, Bau-, Erschließungs- und Ausgleichskosten werden
vom Vorhabenträger getragen.
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1. Einleitung

1.1. Inhalt und Ziele des Bauleitplans

Die Gemeinde Groß Vollstedt möchte einen Beitrag zum erforderlichen Ausbau der erneuerbaren
Energien leisten. Im Zuge dessen plant die Firma Enerparc AG auf Flächen an der Bundesautobahn A7
nördlich der Anschlussstelle „Warder“ die Errichtung einer Photovoltaik-Freilandanlage (PV-Frei-
landanlage). Da Solaranlagen im Außenbereich keine privilegierten Vorhaben im Sinne des
§ 35 Abs. 1 BauGB sind, ist zur Errichtung die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine entspre-
chende Änderung des Flächennutzugsplans erforderlich. Die Planungen sollen im Parallelverfahren
verlaufen.

Der Umweltbericht wird auf der Basis einer Umweltprüfung gemäß der Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 und
§ 2a sowie § 4c BauGB erstellt. Er dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung
des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundlage geeigneter Daten und Unter-
suchungen. Der Umweltbericht wird gemeinsam für den Bebauungsplan (B-Plan) als auch für die da-
zugehörige Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) aufgestellt. Soweit Aussagen zwischen B-Plan
und FNP-Änderung zu differenzieren sind, wird hierauf im Text hingewiesen.

1.2. Plangebiet

Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 20 ha. Die Flächen dienen gegenwärtig der Landwirtschaft als
Ackerfläche und Wirtschaftsgrünland. Die Flurstücke sind größtenteils von Knickstrukturen als gesetz-
lich geschützte Biotope umgeben. Aufgrund der unmittelbaren Lage an der Autobahn weisen die Flä-
chen eine Vorbelastung durch Lärm und eine Barrierewirkung für Tiere auf.

Das Plangebiet grenzt im südlichen Teil an ein auf einer Erhebung gelegenes Waldstück an, nördlich
befinden sich größere Waldbereiche, die mit Moorflächen vergesellschaftet sind. Darüber hinaus ist
das Plangebiet im Wesentlichen von weiteren landwirtschaftlich genutzten, meist Gehölz-gesäumten
Flächen umgeben. Südwestlich der Autobahn im Bereich der Ortschaft Alt-Mühlendorf verläuft die
Niederung der Mühlenau, östlich der A7-Anschlussstelle und der Zufahrtsstraße nach Groß Vollstedt
die Niederung der Fuhlenau. Das Siedlungsbereich von Groß Vollstedt liegt ca. 750 m nordöstlich des
Plangebiets.
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Abbildung 1: Lage des Plangebietes

1.3. Planungsrelevante Umweltschutzziele

Als Gutachten und Fachbeiträge für die Umweltprüfung liegen der Landschaftsrahmenplan für den Pla-
nungsraum II (MELUND 2020) und die „Potenzialstudie für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Amt
Nortorfer Land“ (Elbberg 2021) vor. Darüber hinaus ist vom Verfasser auf Basis einer Begehung am
29. Oktober 2021 eine Biotoptypenkartierung durchgeführt worden. Für die Gemeinde Groß Vollstedt
liegt kein Landschaftsplan vor.

Maßstab für die Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen sind diejenigen Vorschriften des
Baugesetzbuches, die die Berücksichtigung der umweltschützenden Belange in der planerischen Ab-
wägung zum Gegenstand haben sowie die in den Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des
Umweltschutzes, soweit sie für die Planung von Bedeutung sind.

Die Darstellungen des Landesentwicklungsplans (2021), des Regionalplans für den Planungsraum III
(2001) und des wirksamen Flächennutzungsplans (2014) im Bereich des Plangebietes sind im städte-
baulichen Teil (Teil I) der Begründung wiedergegeben.

Landschaftsrahmenplan
Im Rahmen der Bearbeitung der Schutzgüter wird übergeordnet auf die Neuaufstellung des Land-
schaftsrahmenplans für den Planungsraum II (MELUND 2020) zurückgegriffen. In Karte 1 sind im Be-
reich des Plangebiets keine Darstellungen enthalten. Die nächstgelegenen bedeutenden Gebiete für
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den Biotopverbund befinden sich im Bereich der Mühlenau, der Fuhlenau und des Vollstedter Sees
(siehe Kapitel 2.2.2). Gemäß Karte 2 liegt das Plangebiet innerhalb des Naturparks Westensee, inner-
halb eines Gebietes, das die Voraussetzung für eine Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet
erfüllt, innerhalb eines Gebietes mit besonderer Erholungseignung sowie teilweise innerhalb einer his-
torischen Knicklandschaft. Laut Karte 3 befindet sich das Plangebiet innerhalb eines Gebiets mit ober-
flächennahen mineralischen Rohstoffen. Es handelt sich um das Rohstoffpotenzialgebiet Eisendorf (RD
14), das Vorkommen von Sand und Kies beinhaltet (LLUR 2022a). Die für das Gebiet formulierten Aus-
sagen und Planungsziele werden nachfolgend ggf. im Rahmen der Beschreibung der einzelnen Schutz-
güter aufgeführt.

Schutzgebiete
Das Plangebiet liegt im westlichen Randbereich des ca. 250 km² großen Naturparks Westensee, der
unter Schutz gemäß § 27 BNatSchG i. V. m. § 16 LNatSchG fällt. Die Auswirkungen des Solarparks auf
den Naturpark und seine Erholungsfunktion werden in Kapitel 2.2.1 thematisiert.

Es befinden sich keine Naturschutzgebiete im Wirkbereich der geplanten Anlagen. Das NSG „Bokelhol-
mer Fischteiche“ (NSG 49) liegt etwa 2,5 km nordwestlich des Plangebiets. Das NSG „Wennebeker
Moor und Wennebekniederung“ (NSG 141) befindet sich in ca. 3 km Entfernung in südöstlicher Rich-
tung.

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Westenseelandschaft“ befindet sich in mind. 2 km Ent-
fernung nördlich bis östlich des Plangebiets.

Abbildung 2: Schutzgebiete in der Umgebung des Plangebietes
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Entlang des Laufs der Mühlenau auf der gegenüberliegenden Seite der A7 erstreckt sich das FFH-Gebiet
„Wehrau und Mühlenau“ (Nr. 1724-302) von Südost nach Nordwest und nähert sich dem Plangebiet
dabei bis auf rd. 200 m. Übergreifendes Ziel ist die Erhaltung eines naturnahen geschlängelten bis mä-
andrierenden Fließgewässersystems mit strukturreichen Niederungsbereichen, die insbesondere aus
Auenwäldern, feuchten Hochstaudenfluren, aber auch artenreichen Borstgrasrasen bestehen. Unter
den Erhaltungszielen genannte Arten sind das Bachneunauge (Lampetra planeri), der Steinbeißer
(Cobitis taenia) und die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) genannt (MELUR 2016).

Nördlich des Plangebiets in rd. 1.000 m Entfernung befindet sich der Vollstedter See, der mit seinen
Ufer- und Randbereichen ebenfalls als FFH-Gebiet geschützt ist (Nr. 1725-304). Schutzziel ist die Erhal-
tung eines nährstoffarmen, moorigen Sees mit typischen Ufer- und Verlandungszonen, insbesondere
im Hinblick auf ein landesweit bedeutendes Vorkommen der Bauchigen Windelschnecke (Vertigo mou-
linsiana). Entscheidend ist hierbei die Sicherung nährstoffarmer Bedingungen und eines naturnahen
Bodenwasserhaushalts (MELUR 2016).

Durch den geplanten Solarpark finden keine direkten Inanspruchnahmen der FFH-Gebiete oder ihnen
zufließender Gewässer statt. Indirekte Beeinträchtigungen der Nährstoffhaushalte sind auszuschlie-
ßen, vielmehr leistet die Extensivierung der vorher intensiv landwirtschaftlich genutzten Solarparkflä-
chen einen Beitrag zur Verringerung von Nährstoffeinträgen in den umgebenden Naturraum. Die wert-
gebenden Tierarten sind ausschließlich Gewässer-gebundene Arten, die im Plangebiet keinen Lebens-
raum finden. Es sind keine negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der FFH-Gebiete zu erwar-
ten, eine FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist daher
nicht erforderlich.

2. Umweltauswirkungen

2.1. Umweltrelevante Wirkfaktoren

Durch die Umsetzung der Planung können verschiedene umweltrelevante Auswirkungen auftreten, die
nachfolgenden Phasen zu unterschieden sind:

 Baubedingte Umweltauswirkungen während der Bauphase,
 anlagenbedingte Umweltauswirkungen durch das Vorhandensein von Bauwerken und Versie-

gelungen,
 betriebsbedingte Umweltauswirkungen durch die Nutzung im Geltungsbereich.

Im Fall von Solaranlagen treten vorrangig folgende Wirkfaktoren auf:

 Flächeninanspruchnahme durch Überdachung mit Solarpanels, punktuelle Versiegelung und
Einzäunung (anlagebedingt),

 optische Störwirkungen (anlagebedingt),
 temporäre Lärmemissionen (baubedingt, betriebsbedingt).

Nachfolgend werden die einzelnen Schutzgüter unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren be-
trachtet. Es erfolgt jeweils eine Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes sowie
eine Prognose der Auswirkungen bei Realisierung des geplanten Vorhabens.
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2.2. Bestandsaufnahme und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei
Durchführung der Planung

Für die einzelnen Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB erfolgt nachfolgend je-
weils eine Beschreibung und Bewertung des gegenwärtigen Umweltzustandes sowie eine Einschätzung
der Auswirkungen bei Realisierung des geplanten Vorhabens.

2.2.1. Mensch und Gesundheit

2.2.1.1. Grundlagen

Zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört das Wohnen und Arbeiten unter gesunden Umwelt-
bedingungen sowie die Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten.

Durch § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass
schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der Erholung in der
freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und
siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen.

Das Schutzgut Mensch ist über zahlreiche Wechselbeziehungen mit den anderen Schutzgütern verbun-
den. Menschen beziehen ihre Nahrung aus der landwirtschaftlichen Produktion und sind letztlich von
den Bodeneigenschaften abhängig. Über die Atemluft sind Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Luft
vorhanden. Auswirkungen, die zunächst bei anderen Schutzgütern erscheinen, können über die Nah-
rungskette oder über die Trinkwassergewinnung Rückwirkungen auf die Menschen haben. Zwischen
der Erholungsnutzung und dem Schutzgut Landschaft (s. Kapitel 2.2.6) besteht zudem ein enger Zu-
sammenhang.

2.2.1.2. Bestand

Das Plangebiet liegt auf nordöstlicher Seite direkt an der Autobahn A7 zwischen Hamburg und Flens-
burg und grenzt an die Anschlussstelle „Warder“ an. Das Siedlungsbereich von Groß Vollstedt liegt ca.
750 m nordöstlich des Plangebiets. Südlich der Ortschaft, an der Straße zur Anschlussstelle, befindet
sich eine landwirtschaftliche Hofstelle mit Biogasanlage in ca. 650 m Entfernung zum Plangebiet. Auf
der gegenüberliegenden Seite der Autobahn erstreckt sich rd. 200 m westlich des Plangebiets der Orts-
teil Katenstedt. In südlicher Richtung befindet sich Alt-Mühlendorf in ca. 500 m Entfernung.

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand eines Gebietes mit besonderer Erholungseignung, das groß-
flächig innerhalb des nahezu gesamten Naturparks Westensee dargestellt ist (LRP 2020). Diese groß-
räumig abgegrenzte Gebietskategorie beinhaltet nach Angaben des LRP auch weniger geeignete Teil-
bereiche. Bedeutende touristische bzw. Erholungsfunktionen erfüllen innerhalb der Moränenland-
schaft des Naturparks v.a. die Seen, Wälder, Aussichtspunkte auf Erhebungen und verschiedene Guts-
/ Herrenhäuser.



Gemeinde Groß Vollstedt Umweltbericht B-Plan Nr. 11 und 2. Änderung des FNP „Solarpark Groß Vollstedt“

9

Touristische Infrastruktur ist in der unmittelbaren Nachbarschaft des Plangebietes nicht vorhanden.
Innerhalb der Gemeinde befinden sich Erholungseinrichtungen hauptsächlich am Vollstedter See (Ba-
destelle, Grillplatz und Spielplatz) und somit außerhalb des Einwirkungsbereiches des Solarparks.

Laut FNP der Gemeinde Groß Vollstedt (2014) verläuft im Bereich des Plangebietes kein überörtlicher
oder örtlicher Hauptweg, z.B. Hauptwanderweg. Nach Auskunft der Gemeinde wird im Geltungsbe-
reich jedoch der vorhandene Weg zwischen der Dorfstraße und dem Bokeler Weg am nördlichen Wald-
rand von Spaziergängern, Joggern oder Fahrradfahrern genutzt. Er besitzt somit durchaus eine Erho-
lungsfunktion von lokaler Bedeutung. Das Waldstück im südlichen Bereich des Plangebiets ist nicht
zugänglich, der dorthin führende Weg endet als Sackgasse. Die Wege sind beidseitig begleitet von dich-
ten Knickstrukturen (siehe Abbildung 3), lediglich entlang des SO 1 fehlt auf westlicher Seite eine solche
(siehe Abbildung 13), hier wirkt jedoch die akustische und visuelle Vorbelastung durch die direkt an-
grenzende Autobahn. Deren Lärmemissionen sind nahezu im gesamten Plangebiet präsent.

Abbildung 3: Knick-gesäumter Weg zwischen den geplanten SO 2 (rechts) und SO 3 (links)

2.2.1.3. Auswirkungen

Das Vorhaben ist in Bezug auf Lärmemissionen von geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Mensch.
Von den Photovoltaikmodulen gehen keine betriebsbedingten Lärmemissionen aus. Lediglich von den
Trafogebäuden sind örtlich begrenzte, geringe Lärmemissionen zu erwarten, diese sind jedoch vor dem
Hintergrund der akustischen Vorbelastung der Autobahn zu sehen. Die A7 weist im betreffenden Ab-
schnitt eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge (DTV) von rd. 40.000 Kfz/24 Std. auf, davon
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entfallen rd. 6.800 auf den Schwerverkehr (LBV 2015). Baubedingt wird die Anlieferung und der Aufbau
der Module zwar ein höheres Verkehrs- und Lärmaufkommen erzeugen, dies betrifft jedoch nur den
Zeitraum von einigen Wochen.

Im Hinblick auf die umgebenden Siedlungen ist aufgrund der vorhandenen, sichtbegrenzenden Knicks,
Feldgehölze und Wälder und der Vorbelastung der Autobahn nicht von einer erheblichen Beeinträch-
tigung der Wohnfunktion durch das Vorhaben auszugehen.

Der Erholungswert des Plangebietes ergibt sich im Wesentlichen durch die lokal bedeutenden Wege-
verbindungen. Die überwiegend beidseitig vorhandenen Knicks mindern die Auswirkungen der einzel-
nen Sondergebiete des geplanten Solarparks auf die Wege weitgehend. Die Knicks werden zur Erhal-
tung festgesetzt. Die Höhen-begrenzten Solarmodule halten zudem einen Abstand von 10 m, die Zäune
einen Abstand von 5 m zu den Knicks ein, sodass bedrängende Wirkungen auf die Wege weitgehend
vermieden werden. Am Wegesabschnitt entlang des SO 1 ist einseitig kein Knick vorhanden, er ist je-
doch durch die visuelle und akustische Wirkung der direkt angrenzenden Autobahn bereits im Bestand
stark vorbelastet.

Insgesamt betrachtet, bleiben die vorhandenen Wege des Plangebiets weiterhin nutzbar, die Qualität
der Erholungsfunktion wird durch die Auswirkungen des Vorhabens nicht erheblich verschlechtert.

Die Erholungsfunktion des Naturparks im großräumigeren Zusammenhang wird aufgrund der randli-
chen Lage abseits der regional bedeutenden Einrichtungen und angesichts der Vorbelastungen im Nah-
bereich der Autobahn nicht erheblich beeinträchtigt.

2.2.2. Tiere und Pflanzen, Biotoptypen

2.2.2.1. Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1-3 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt entspre-
chend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere

1. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten
zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wieder-
besiedelungen zu ermöglichen,

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzu-
wirken,

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürli-
chen Dynamik überlassen bleiben.

Nach Abs. 3 Nr. 5 des § 1 BNatSchG sind insbesondere wildlebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensge-
meinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten.

2.2.2.2. Bestand
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Die Biotopsituation des Plangebietes und seiner Umgebung wurde auf Grundlage vorhandener Daten,
wie der Landesweiten Biotopkartierung (LLUR 2022c), im Rahmen einer Biotoptypenkartierung im Pro-
jektgebiet am 29. Oktober 2021 aufgenommen. Die Ergebnisse sind gemäß des Biotoptypenschlüssels
von Schleswig-Holstein (LLUR 2022d) in der Biotoptypenkarte in Anlage 7 dargestellt und werden im
Folgenden beschrieben.

Das Vorkommen von Tierarten im Bereich des Plangebietes wird im Rahmen einer artenschutzrechtli-
chen Potenzialabschätzung ermittelt.

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich genutzt. Auf den Flurstücken der geplanten SO 1, 2 und 3 wird
derzeit intensiver Ackerbau betrieben (AAy, Maisanbau), im Bereich des SO 4 befindet sich artenarmes
Wirtschaftsgrünland (GA). Die Umgebung des Plangebiets in östlichen, südöstlichen und westlichen
Richtungen wird ebenfalls durch landwirtschaftliche Nutzung in ähnlicher Intensität geprägt.

Abbildung 4: Lage der geplanten Sondergebiete

Die Flurstücke des Plangebietes sind größtenteils von Knicks begrenzt. Diese sind überwiegend mit
Baumbewuchs bestanden, wurden also längere Zeit nicht auf den Stock gesetzt. Nahezu alle Knicks
weisen einen teilweise großen Anteil der Späten Traubenkirsche (Prunus serotina) auf, insbesondere
in südlich exponierten Bereichen. Diese Art ist als invasiver Neophyt einzustufen (LANU 2004), verbrei-
tet sich zunehmend und verursacht eine artenärmere Ausprägung der Knicks. In weiten Bereichen
nimmt sie einen Anteil von mehr als 30 % an den vorhandenen Gehölzen ein, diese Knicks sind als
Knickwall mit nicht heimischen Gehölzen (HWx) einzustufen. Bei einem Anteil bis zu 30 % handelt es
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sich in den meisten Fällen um Durchgewachsene Knicks (HWb), zwei Knicks sind mit geringeren
Baumanteilen als Typische Knicks (HWy) einzustufen. Alle drei Knickarten weisen als nach § 30
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG gesetzlich geschützte Biotope eine besondere naturschutzfachliche
Bedeutung auf. Am nordwestlichen Rand des SO 2 befindet sich ein Heckenabschnitt ohne Wall, dieser
unterliegt als Baumhecke (HFb) ebenfalls dem gesetzlichen Schutz. Zwischen dem nördlichen Rand des
SO 2 und der angrenzenden Straße befindet sich eine 1-2 m hohe Geländeböschung, die Gehölz-be-
standen ist, jedoch keinen Knickwall bildet. Es handelt sich um ein nicht geschütztes sonstiges Feldge-
hölz (HGy). Ein weiteres kleinflächiges sonstiges Feldgehölz befindet sich im Bereich einer Lagerfläche
an der Autobahn zwischen SO 1 und SO 4.

Die Baumhecke wird teilweise begleitet von einem Entwässerungsgraben (FGy). Ein weiterer Graben
befindet sich auf dem Grünland im südlichen Plangebiet (FGy), er ist nicht dauerhaft wasserführend.
In den nördlichen Bereichen der geplanten SO 1 und SO 2 befindet sich eine Senke, die zeitweise flach
überstaut ist. In diesen Fällen befinden sich auf den Ackerflächen Blänken (AAy/b), die keine eigene
Wasservegetation aufweisen und somit nach LLUR (2022d) nicht als Gewässerbiotope einzuordnen
sind.

Das Waldgebiet nördlich des Plangebietes besteht zu großen Teilen aus Nadelwald, teilweise verge-
sellschaftet mit sumpfigen (NSy) oder mit Ruderalflur (RHn) bestandenen Lichtungen. Am nördlichen
Rand des SO 2 befindet sich ein Sonstiger Laubwald (WLy). Das Waldstück am südlichen Teil des Plan-
gebietes befindet sich an und auf einer ursprünglich natürlichen Erhebung, die zeitweise zur Müll- und
Bauschuttablagerung genutzt wurde und nun wieder vegetationsbedeckt ist. Daher haben sich mar-
kante Steilhänge und Abbruchkanten innerhalb des Wäldchens gebildet. Es handelt sich um einen Bu-
chen-Eichenwald (WLa), dessen Krautschicht teilweise sehr lückig ausgebildet ist, eine Strauchschicht
ist kaum vorhanden. Das Wäldchen liegt außerhalb der geplanten Sondergebiete. Im nordöstlichen
Bereich befindet sich eine Lichtung, die großflächig mit einer Neophytenflur (RHx) aus asiatischem
Staudenknöterich (Fallopia spec.) und Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) bestanden ist.
Letzterer stellt aufgrund seiner phototoxischen Wirkung eine Gefahr für die menschliche Gesundheit
dar (LANU 2004). Der Wald ist zwar offiziell nicht zugänglich, aber durch niedrigen Stacheldraht eher
markiert als gesperrt.

Im Bereich der südlich gelegenen Autobahnauffahrt grenzt eine größere, teilweise versiegelte Brach-
fläche an das Plangebiet an. Sie besteht aus Sonstigen Feldgehölzen (HGy), teilweise mit hohen Antei-
len an Später Traubenkirsche (HGs) und Ruderalen Grasfluren (RHg), Abschnittsweise vergesellschaftet
mit Neophytenfluren (RHx, Staudenknöterich) und Sonstigen Sand-Magerrasen (TRy).

Auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn, in westlichen Richtungen, folgt auf einen schmalen
gehölzreichen Grünlandstreifen die Ortschaft Katenstedt entlang des Altmühlendorfer Weges an. Da-
ran anschließend verläuft die naturnahe Niederung des Mühlenbaches.

Tabelle 1: Biotoptypen innerhalb des Plangebietes

Biotoptyp Kurzbeschreibung Naturschutz-
fachlicher Wert

Schutz

AAy - Intensivacker Maisanbau, Sondergebiete 1, 2 und 3 allgemein -

FGy – Sonstiger Graben Entwässerungsgraben auf dem Grünland
im südlichen Plangebiet: nicht dauerhaft
wasserführend, Bewuchs mit Flatterbinse

allgemein -
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Biotoptyp Kurzbeschreibung Naturschutz-
fachlicher Wert

Schutz

GA – Artenarmes Wirtschafts-
grünland

Sondergebiet 4 allgemein -

GY – Artenarmes bis mäßig arten-
reiches Grünland

Artenarmes bis mäßig artenreiches Wirt-
schaftsgrünland im südlichen Teil des Plan-
gebietes

allgemein -

HEy - Einzelbaum Freistehende Eichen und Birke im südlichen
Teil des Flurstücks für SO 4 und am nördli-
chen Rand des SO 1

allgemein -

HFb – Baumhecke Feldhecke am nordwestlichen Rand des
SO 2, mit hohem Anteil an Bäumen, v.a. Ei-
chen

besonders §

HGy – Sonstiges Feldgehölz Linienhaftes Gehölz auf der Böschung zwi-
schen SO 2 und Bokeler Weg;
Kleinflächiges Gehölz im Bereich einer La-
gerfläche

allgemein -

HWb – Durchgewachsener Knick Knicks mit überwiegend baumartigem Be-
wuchs (v.a. Eichen, Buchen), längere Zeit
nicht auf den Stock gesetzt; < 30 % Späte
Traubenkirsche (Prunus serotina)

besonders §

HWy – Typischer Knick Knicks mit heimischen Gehölzen (v.a. Hasel,
Hainbuche, Brombeere), < 30 % Späte Trau-
benkirsche (Prunus serotina)

besonders §

HWx – Knickwall mit nicht heimi-
schen Gehölzen

Knicks mit > 30 % Späte Traubenkirsche
(Prunus serotina)

(besonders) §

WLa – Drahtschmielen-Buchen-
wald

Waldstück am Lehmbarg, v.a. Buchen, Ei-
chen, keine Strauchschicht

besonders -

WLy – Sonstiger Laubwald auf bo-
densauren Standorten

Nördlich angrenzender Wald, forstliche
Struktur

allgemein -

§ = Biotopschutz gemäß § 30 BNatSchG i. V m. § 21 LNatSchG.

Das Plangebiet befindet sich gemäß LLUR (2022a) nicht innerhalb von Gebieten mit besonderer Eig-
nung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems. Die nächstgelegenen Schwerpunkt-
bereiche befinden sich in der Niederung der Mühlenau in rd. 200 m Entfernung in westlicher Richtung,
am Vollstedter See in ca. 1.000 m Entfernung in nördlicher Richtung und westlich von Katenstedt in ca.
900 m Entfernung in westlicher Richtung. Als Verbundachse fungiert die Niederung der Fuhlenau in rd.
500 m Entfernung in östlicher Richtung.

Für den Raum des Plangebietes liegen keine Darstellungen zu regional bedeutenden Wildtierkorrido-
ren vor. Nach Angaben des Wildtierkatasters Schleswig-Holstein (INR 2022) liegt das geplante Vorha-
ben jedoch im Standwild-Verbreitungsgebiet von Damwild (Statuseinschätzung 2009). Für den Rot-
hirsch sind keine Vorkommen bekannt (WTK-Erfassung 2014).



Gemeinde Groß Vollstedt Umweltbericht B-Plan Nr. 11 und 2. Änderung des FNP „Solarpark Groß Vollstedt“

14

Abbildung 5: Knick mit hohem Anteil an Später Traubenkirsche am SO 3 (Blickrichtung Süden)

Abbildung 6: Durchgewachsene Knicks am Weg zwischen SO 3 und SO 4

Abbildung 7: Blick über das geplante SO 2 in Richtung des nördlichen Waldes, im Vordergrund links
die Baumhecke am Weg, rechts das Feldgehölz an der Geländekante
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Abbildung 8: Blänke auf dem Acker des SO 1

Abbildung 9: Artenarmes Wirtschaftsgrünland im Bereich des SO 4 (Blickrichtung Norden)
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Abbildung 10: Wirtschaftsgrünland im südlichen Teil des Plangebiets und Waldstück am Lehmbarg

2.2.2.3. Auswirkungen

Auf den derzeit als Acker und Wirtschaftsgrünland genutzten Flächen kommt es durch die Überbauung
mit Photovoltaikanlagen anlagebedingt zu Veränderungen der Standortverhältnisse. Die Überdachung
führt zu Verschattungswirkungen unter und zwischen den Modulreihen. Durch die Festsetzung einer
Mindesthöhe der Module über Grund wird jedoch garantiert, dass durch Streulicht in alle Bereiche
unter den Modulen ausreichend Licht für die pflanzliche Primärproduktion einfällt. Somit werden keine
vegetationslosen Stellen entstehen. Die Überdachung führt weiterhin zu einem veränderten Eintrag
des Niederschlagswassers. Statt des flächigen, gleichmäßigen Eintrags wird vermehrt Niederschlags-
wasser an den Unterkanten der Panels ablaufen. Durch den konzentrierten Wassereintrag wird die
Heterogenität der Vegetation zunehmen.

Die im Plangebiet sowie daran angrenzend befindlichen Biotoptypen mit besonderer Bedeutung für
den Naturhaushalt, also Knicks, Hecken und Waldbereiche, werden von der Planung nicht bean-
sprucht. Die einzelnen Baufelder halten Biotopschutzstreifen von 10 m Breite zu Knicks und Feldhe-
cken und Abstände von 30 m zu benachbarten Waldbereichen ein. Die übrigen Gehölzbestände wer-
den ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

Die geplanten Solarparkflächen werden eingezäunt. Die Unterkanten der Zäune halten einen Boden-
abstand von mindestens 20 cm ein, somit ist eine Durchgängigkeit für Kleintiere gewährleistet. Zudem
werden die Zäune in einem Mindestabstand von 5 m zu Knicks, Gehölzen und Wäldern errichtet und
halten dadurch Wanderkorridore für Wild und andere Großsäuger frei.

Eine Neuversiegelung ist nur auf einem geringen Flächenanteil erforderlich, da die Gestelle der Solar-
panels direkt in den Boden gesteckt werden, stellenweise befestigt durch jeweils 0,16 m² große Beton-
fundamente oder Stahlplatten an den Rammpfosten. In den Bereichen, wo es notwendig ist, Boden für
die Errichtung technischer Anlagen zu versiegeln, kommt es zu einem Verlust der Vegetation und
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Bodenfauna. Der Ausgleich der genannten Beeinträchtigungen erfolgt im Rahmen der Eingriffsrege-
lung (vgl. Kapitel 4).

Das geplante Vorhaben wird keine negativen Auswirkungen auf die in der Umgebung vorhandenen
Schwerpunkträume und Verbundachsen des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems haben.

Zusätzlich zu der Berücksichtigung des Schutzgutes Pflanzen und Tiere wird dem Artenschutz in der
europäischen Gesetzgebung besondere Bedeutung beigemessen. In der nationalen Praxis werden die
rechtlichen Inhalte in Form einer artenschutzrechtlichen Betrachtung in die Planung aufgenommen.
Kapitel 3 behandelt die entsprechende Thematik.

2.2.3. Boden und Fläche

2.2.3.1. Grundlagen

Das Schutzgut Boden umfasst neben den terrestrischen auch die semiterrestrischen Böden. Somit wer-
den sowohl die nicht vom Grundwasser beeinflussten als auch die grundwasserbeeinflussten Böden
im Rahmen dieses Schutzgutes behandelt. Der Gewässerboden gehört im Sinne des Bundesboden-
schutzgesetzes nicht zu den Böden.

Für das Schutzgut Fläche soll auf die besondere Bedeutung des Flächenverlustes unversiegelter Flä-
chen aufmerksam gemacht werden. Dieser Flächenverlust wurde bislang beim Schutzgut Boden the-
matisiert.

In die Betrachtung des Schutzgutes Boden fließen die Bodentypen sowie die Bodenfunktionen in An-
lehnung an § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ein. Danach erfüllt der Boden natürliche Funk-
tionen als

 Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,
 Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen,
 Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-

fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers.

Werden Flächen beansprucht, hat dies neben dem Schutzgut Boden grundsätzlich auch Auswirkungen
auf andere Schutzgüter. Denn mehr Flächenverbrauch bedeutet größere Eingriffe etwa in die Schutz-
güter Tiere und Pflanzen und Landschaft. Die Schutzgüter Fläche und Boden sind mit den anderen Um-
weltmedien eng verzahnt, hieraus ergeben sich vielfältige Wechselwirkungen so z. B. für die Grund-
wasserneubildung.

Die Archivfunktion des Bodens wird beim Schutzgut der Kultur- und sonstigen Sachgüter aufgegriffen.
Die Nutzungsfunktion weist eine Überschneidung mit dem Schutzgut Mensch auf.

2.2.3.2. Bestand

Als Ausgangsgesteine der Bodenbildung liegen im Bereich des Plangebiets glazifluviatile Ablagerungen
der Weichsel-Kaltzeit, im Wesentlichen Schmelzwassersande der Außensander vor. Vorherrschende
Bodenart ist demnach Sand, untergeordnet Kies.
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Die Bodenkarte im Maßstab 1:25.000 (BK25) wird derzeit überarbeitet und kann für den Bereich des
Plangebiets nicht herangezogen werden. Gemäß der Bodenübersichtskarte 1:250.000 (BÜK 250) ist im
Gebiet des geplanten Solarparks der Leitbodentyp Braunerde verbreitet. Daneben treten auch die Be-
gleitbodentypen Podsol, in grund-/beeinflussten Bereichen Gley und in stark anthropogen geprägten
Bereichen Kolluvisol auf (LLUR 2022a).

Abbildung 11: Leitbodentypen gemäß Bodenübersichtskarte 1:250.000

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Geotope oder Geotop-Potenzialgebiete (LLUR 2022a).

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Gebiets mit oberflächennahen mineralischen Rohstof-fen.
Es handelt sich um das Rohstoffpotenzialgebiet Eisendorf (RD 14), das Vorkommen von Sand und Kies
beinhaltet (LLUR 2022a). Im Bereich des geplanten SO 2 fand Anfang der 70er Jahre Abbau von Kies
statt, der für den Bau der Autobahn verwendet wurde. Erkennbar ist dies heute noch an der markanten
Geländestufe von 3-4 m Höhe die das Grundstück am nördlichen, östlichen und südlichen Rand umgibt.
Sie setzt sich auch im nördlich anschließenden Waldstück bis zur Straße „Bokeler Weg“ fort. Dement-
sprechend sind in diesem Bereich anstelle der beschriebenen, natürlich gewachsenen Böden nurmehr
Aufschüttungen vorhanden.

Das Plangebiet wird bisher mit Ausnahme der Gehölzbereiche überwiegend intensiv landwirtschaftlich
genutzt, die Böden sind entsprechend geprägt. Versiegelungen sind nur im Bereich der vorhandenen
Straßen und Wege vorhanden.

2.2.3.3. Auswirkungen

Baubedingt sind Eingriffe in den Boden notwendig. Aufgrund des Befahrens der Fläche mit Baufahr-
zeugen kann es zu Verdichtungen kommen. Die Bodenarbeiten zur Verlegung der Kabel führen punk-
tuell zu einer Durchmischung des Bodens. Da es sich im Gebiet jedoch ohnehin um durch die
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landwirtschaftliche Nutzung anthropogen beeinflusste Böden handelt, sind diese Auswirkungen nicht
als erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes zu bewerten.

Anlagebedingt sind Teilversiegelungen im Bereich der künftigen Wege (Schotter) und punktuelle Voll-
versiegelungen (Fundamente) für technische Anlagen erforderlich. Die Gestelle für die Panels werden
in den vorhandenen Untergrund gerammt, stellenweise befestigt durch jeweils 0,16 m² große Beton-
fundamente oder Stahlplatten an den Rammpfosten. Hierdurch wird der Versiegelungsgrad im Plan-
gebiet begrenzt. Eine hohe Beeinträchtigung des Bodens ist damit nicht gegeben, gleichwohl sind die
Versiegelungen als Eingriff zu werten.

Die Überschirmung von Böden durch die Module ist keine Versiegelung im Sinne der Eingriffsregelung,
obgleich hierdurch Bodenfunktionen und Lebensräume verändert werden. Als wesentlicher Wirkfaktor
ist die erhöhte Heterogenität des Niederschlagwassereintrags unter den Modulen zu nennen. Wäh-
rend es infolge der Überdachung zu konzentrierteren Wassereinträgen im Bereich der Modulunter-
kanten kommt, wird der Niederschlag im zentralen Bereich unter den Modulen reduziert. Dies kann zu
oberflächlichem Austrocknen der Böden führen. Die unteren Bodenschichten werden durch die Kapil-
larkräfte des Bodens jedoch weiter mit Wasser versorgt werden. Als weiterer Wirkfaktor ist die Be-
schattung unter den Modulen zu nennen. Die festgesetzte Mindesthöhe der Module über Grund ga-
rantiert jedoch, dass durch Streulicht in alle Bereiche unter den Modulen ausreichend Licht für die
pflanzliche Primärproduktion einfällt. Zudem werden aufgrund der Bewegung der Sonne nicht alle Flä-
chen dauerhaft und gleichmäßig beschattet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Boden
unter den Modulen auch zukünftig seine Funktion als Lebensraum für Bodenorganismen, seine Funk-
tion als Pflanzenstandort sowie seine Speicher-, Filter- und Pufferfunktionen gegenüber Schadstoffen
erfüllen wird.

Ausgehobene Bodenmassen werden nach Bodenschichtung getrennt gelagert und bei einem Wieder-
einbau profilgerecht verfüllt. Nicht wieder verbauter humoser Oberboden wird gemäß § 202 BauGB
und § 1, 4 BBodSchG in geeigneter Weise wiederverwertet.

Der Ausgleich für die erforderlichen Versiegelungen und sonstige Beeinträchtigungen durch Überdach-
ung erfolgt im Rahmen der Eingriffsregelung (siehe Kapitel 4).

2.2.4. Wasser

2.2.4.1. Grundlagen

Das Schutzgut Wasser umfasst die Oberflächengewässer sowie das Grundwasser. Gemäß § 1 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen zu schützen. Vermeidbare Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen sollen
unterbleiben. Entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG sind Meeres- und Binnengewässer vor Beein-
trächtigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten.
Insbesondere gilt dies für natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sons-
tigen Rückhalteflächen. Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu
erfolgen. Dem vorsorgenden Grundwasserschutz sowie einem ausgeglichenen Niederschlags-Abfluss-
haushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Rechnung zu tra-
gen. Für das Grundwasser sind die unversiegelten Bereiche von ökologischem Wert, da sie potenziell
für die Grundwasserneubildung von Bedeutung sein können.
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2.2.4.2. Bestand

Oberflächengewässer

Das nächstgelegene größere Fließgewässer ist die Mühlenau, die südöstlich des Plangebiets dem War-
dersee entspringt und auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn in einem Mindestabstand von
rd. 200 m zum Plangebiet in nordwestliche Richtung verläuft. Sie geht nordwestlich von Bokelholm in
die Wehrau über, welche bei Rendsburg in den Nord-Ostsee-Kanal fließt. Südöstlich des Plangebiets,
jenseits der L 48, fließt die Fuhlenau als rechter Seitenbach in die Mühlenau. Die Mühlenau ist als Vor-
rangfließgewässer der Kategorie B mit einem mäßigen ökologischen Zustand eingestuft (LRP 2020).

Die Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets bestehen aus Entwässerungsgräben, die teilweise
verrohrt sind. Im nördlichen Bereich des Plangebiets befindet sich der Brückenkampsgraben (Gewässer
Ie1), der die tiefliegenden Senken im Bereich der Sondergebiete SO 1 und SO 2 entwässert. Er wird als
Gewässer 2. Ordnung vom Wasser- und Bodenverband Seekanal unterhalten. Auf einer Strecke von
rd. 50 m verläuft er überirdisch entlang des Weges zwischen SO 1 und SO 2, bevor er im verrohrten
Zustand das Plangebiet nach Norden verlässt. Er entwässert im Weiteren über den Hammergraben in
die Mühlenau.

Ein weiterer offener Graben befindet sich im Grünlandbereich im südlichen Teil des Plangebietes, er
dient der Entwässerung der benachbarten Flurstücke und weist nur eine untergeordnete Bedeutung
auf.

Die tiefer liegenden Senken in SO 1 und SO 2 werden zeitweise überschwemmt, es entstehen dabei
Blänken auf den ackerbaulich genutzten Flächen. Dauerhafte Stillgewässer befinden sich nicht im Plan-
gebiet.

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von festgesetzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebieten (LLUR 2022a, MELUR 2013).

Grundwasser

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten oder Trinkwassergewinnungsge-
bieten. Das nächstgelegene Trinkwassergewinnungsgebiet befindet sich in einer Mindestentfernung
von 300 m westlich des Plangebietes (LLUR 2022a).

Die Sickerwasserrate im Plangebiet wird in der regionalen Bewertung als mittel (< 346 – 400 mm/a) bis
gering (< 320 – 346 mm/a) bis sehr gering (<= 320 mm/a) eingestuft (LLUR 2022a). Der Beitrag des
Bodens zur Grundwasserneubildung ist also nicht hoch.

Die nächstgelegene Grundwassermessstelle Katenstedt weist bei einer Geländehöhe von 17,2 m NN
im Schnitt Grundwasserstände um 15,6 m NN auf, der Grundwasserspiegel liegt dort also etwa bei 1,6
m unter GOK. Die Geländehöhe des Plangebiets liegt bei 20 bis 25 m NHN.

2.2.4.3. Auswirkungen

Die im Plangebiet vorhandenen Oberflächengewässer, die Gräben, bleiben erhalten und werden als
Wasserflächen im B-Plan festgesetzt. Die baulichen Anlagen halten des Weiteren einen Schutzabstand
von jeweils 5 m ein.
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Die Überdachung durch die Module führt, wie bereits für das Schutzgut Boden erläutert, zu einer klein-
räumigen Veränderung der Niederschlagsverteilung. Infolge der Überdachung kommt es zu konzent-
rierteren Wassereinträgen im Bereich der Modulunterkanten. Die Gefahr einer Erhöhung des Oberflä-
chenabflusses und damit einhergehenden Wassererosion besteht aufgrund der dauerhaften Vegetati-
onsbedeckung der Solarflächen gegenüber der vorherigen Ackernutzung nicht. Das Vorhaben versur-
sacht keine negativen Auswirkungen auf die umgebenden Oberflächengewässer oder die Trinkwasser-
gewinnung. Die Umwandlung von bisher als Acker und Intensivgrünland genutzten Flächen in Exten-
sivgrünland führt zu einem verminderten Nährstoff- und Pestizideintrag in angrenzende Gewässer.

Die Reinigung der Solarmodule erfolgt in der Regel über den natürlichen Niederschlag.

Durch das geplante Vorhaben kommt es zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser.

2.2.5. Luft und Klima

2.2.5.1. Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege zu schützen. Insbesondere gilt dies für Flächen mit günstiger lufthygienischer
oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen.
Wechselwirkungen bestehen mit den Schutzgütern Boden und Wasser. So können Luftschadstoffe als
Depositionen aus der Atmosphäre in den Boden übergehen. Über den Luftpfad können auch schädli-
che Einwirkungen auf die Menschen übertragen werden.

Der Begriff „Klima“ steht für die Gesamtheit aller meteorologischen Vorgänge, die für den durch-
schnittlichen Zustand der Erdatmosphäre an einem Ort verantwortlich sind. Zur lokalen Beschreibung
des Klimas werden dabei hauptsächlich die Parameter Lufttemperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindig-
keit, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Bewölkung herangezogen. Die Bedeutung des Klimas liegt
in seinem Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen sowie in seinem Beitrag
zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts.

2.2.5.2. Bestand

Das Klima im Planungsraum ist, wie im übrigen Schleswig-Holstein, von der Lage zwischen Nordsee und
Ostsee geprägt und wird im LRP als gemäßigt, feucht temperiert und ozeanisch bezeichnet. Die Klassi-
fizierung nach Köppen und Geiger ist Cfb (Buchenklima). Das Plangebiet liegt im westlichen Teil des
schleswig-holsteinischen Hügellandes am Rande zur schleswig-holsteinischen Geest, der durchschnitt-
liche Niederschlag ist hier verhältnismäßig hoch und liegt bei 807 mm/Jahr. Die Jahresdurchschnitts-
temperatur liegt bei 9,5 °C (Abbildung 12). Die vorherrschende Windrichtung in Schleswig-Holstein ist
Westen. Die Luftqualität in Schleswig-Holstein ist grundsätzlich als gut zu bewerten.
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Abbildung 12: Auszug der Klimatabelle für die Gemeinde Groß Vollstedt, Quelle: climate-data.org,
Zugriff am 22.02.2022.

Innerhalb des Plangebiets sind keine klimasensitiven Böden verbreitet, die als tatsächlicher oder po-
tenzieller Treibhausgas- / Kohlenstoffspeicher einen räumlich-funktionalen Beitrag für den Klima-
schutz leisten können (LRP 2020).

2.2.5.3. Auswirkungen

Luft
Baubedingt kann es zur Staubentwicklung bei Erdbauarbeiten und zu zusätzlichen Schadstoffemissio-
nen durch Fahrzeugverkehr kommen. Da diese Belastungen aber nur lokal und zeitlich begrenzt auf-
treten werden, liegt keine erhebliche Beeinträchtigung der Luftqualität vor.

Klima
Anlagebedingt ist von einer mikroklimatischen Veränderung des Standorts auszugehen. Tagsüber lie-
gen die Temperaturen unter den Modulreihen durch die Beschattung unter den Umgebungstempera-
turen. In den Nachtstunden dagegen liegen die Temperaturen über den Umgebungstemperaturen. Die
Wärmestrahlung wird durch die Module im Raum darunter gehalten und kann von dort nur verlang-
samt wegströmen. Hierdurch wird die Funktion der Fläche als Kaltluftentstehungsgebiet gemindert.
Die durch die Planung in Anspruch genommene Fläche hat jedoch keine besondere klimatische Funk-
tion, da ausreichend Freiflächen zur Kaltluftproduktion in der ländlich geprägten Umgebung vorhan-
den sind. Weiterhin heizen sich die Moduloberflächen bei längerer Sonnenexposition durch die Ab-
sorption der Sonnenenergie auf. Dies führt zu einer Erwärmung des Nahbereiches, sodass sich an war-
men Sommertagen die Luft über den Modulen stärker erwärmt und sich hier Wärmeinseln ausbilden
können.

Die im Plangebiet vorhandenen Knicks und Gehölze, die durch Windberuhigung und Verschattung mik-
roklimatische Bedeutung aufweisen, bleiben erhalten und werden durch das Vorhaben nicht erheblich
beeinträchtigt.

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das örtliche Kleinklima begrenzt und die Auswirkungen auf das
Schutzgut als nicht erheblich anzusehen. Kompensationsmaßnahmen werden nicht erforderlich.
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Der Bebauungsplan ermöglicht die Errichtung einer PVA und bereitet damit einen wichtigen Beitrag
zur Nutzung von erneuerbaren Energien vor. Großräumig wirken sich Photovoltaikanlagen positiv auf
das Klima aus, da durch ihren Betrieb konventionelle CO2-emittierende Stromerzeugung vermieden
wird.

2.2.6. Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

2.2.6.1. Grundlagen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der Erholung in der
freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und
siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. Die Qualität des Landschafts- sowie
Ortsbildes ist wichtig für das Wohlbefinden des Menschen und die Erholungsfunktion der Landschaft.
Diese Wechselwirkungen wurden bereits beim Schutzgut Mensch und Gesundheit (2.2.1) angespro-
chen.

2.2.6.2. Bestand

Das Plangebiet liegt innerhalb der naturräumlichen Untereinheit „Westensee-Endmoränengebiet“ am
westlichen Rand der naturräumlichen Haupteinheit „Ostholsteinisches Hügelland“. In südwestlicher
Richtung, unweit jenseits der Autobahn, schließt die Haupteinheit „Holsteinische Vorgeest“ an. Das
Westensee-Endmoränengebiet ist durch eine morphologisch reich gegliederte Moränenlandschaft ge-
prägt. Neben zahlreichen Seen (u.a. Vollstedter See, Wardersee, Westensee) weist der Naturraum ei-
nen hohen Waldanteil auf, in größeren Senken haben sich Moore entwickelt. Der flächenmäßig größte
Anteil des Raumes wird ackerbaulich genutzt, insbesondere die Landschaft rund um das östlich an das
Plangebiet angrenzende Seengebiet ist zudem durch Abbauflächen im Bereich der Sand- und Kiesvor-
kommen geprägt.

Das Landschaftsbild des Plangebiets und seiner nächsten Umgebung zeichnet sich einerseits durch eine
intensive landwirtschaftliche Nutzung, v.a Ackernutzung, anderseits durch einen hohen Strukturreich-
tum in Form von Knicks und Gehölzen bzw. Waldbereichen aus.

Die einzelnen Flurstücke sind von Knicks umschlossen, die als überwiegend durchgewachsene Knicks
größtenteils einen hohen Anteil an Bäumen aufweisen. Aufgrund der hohen Knickdichte befindet sich
das Plangebiet am Rande der im LRP (2020) dargestellten, überörtlich bedeutenden historischen Kul-
turlandschaft.

Das Relief des Plangebiets ist leicht bewegt, das Waldstück im südlichen Bereich befindet sich auf einer
Hügelkuppe. Einen deutlichen Einschnitt stellt der Bereich des Sondergebietes SO 2 dar, hier befindet
sich die landwirtschaftliche Fläche, nach Norden und Osten begrenzt durch eine bis zu 4 m tiefe Ge-
ländekante, mehrere Meter unterhalb der umgebenden Knicks und Wege. Dieser Geländesprung ist
anthropogenen Ursprungs, er entstand durch Kiesabbau im Zuge des Autobahnbaus Anfang der 70er
Jahre.
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Das Plangebiet liegt laut LRP (2020) innerhalb eines Gebietes mit besonderer Erholungseignung. Aus-
wirkungen auf die Erholungsfunktion werden in Kapitel 2.2.1 betrachtet.

Als Vorbelastung in visueller und akustischer Hinsicht wirkt die unmittelbar angrenzende Autobahn.
Windenergieanlagen befinden sich in rd. 3 km Entfernung in westlicher Richtung.

Im größeren Zusammenhang weist das Landschaftsbild des Raumes um den geplanten Solarpark eine
besondere Bedeutung auf, insbesondere auch im Zusammenspiel mit den umgebenden Wäldern,
Mooren, Seen und Flussniederungen. Dem überwiegend intensiv genutzten Plangebiet selbst wird auf-
grund der Beeinträchtigung durch die angrenzende Autobahn nur eine allgemeine Bedeutung beige-
messen.

2.2.6.3. Auswirkungen

Das Landschaftsbild erfährt durch die großflächigen technischen Einrichtungen des geplanten Solar-
parks lokal eine Veränderung. Die Auswirkungen betreffen jedoch im Wesentlichen die bislang intensiv
landwirtschaftlich genutzten Betriebsgrundstücke selbst. Wie im Weiteren dargelegt, gehen von der
Anlage keine optisch störenden Fernwirkungen aus. Die Sichtbarkeit des geplanten Solarparks von ver-
schiedenen Standorten der Umgebung ist in der den Planunterlagen beiliegenden Sichtbarkeitsanalyse
dargestellt.

Der geplante Solarpark ist durch die vorhandenen Knicks, Feldgehölze und Wälder bereits nahezu voll-
ständig eingegrünt. Das geplante Sondergebiet SO 2 ist von Knicks bzw. Gehölzstrukturen vollständig
umgeben. Es befindet sich zudem aufgrund der markanten Geländestufe auf einem mehrere Meter
niedrigeren Höhenniveau als die direkte Umgebung in südliche, östliche und nördliche Richtungen. Für
dieses Sondergebiet beschränkt sich eine Sichtbarkeit der Solarmodule auf das Betriebsgrundstück
selbst.

Abbildung 13: Blick vom geplanten SO 2 auf den nordöstlich anschließenden Knick und die Gelände-
stufe
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Abbildung 14: Geländestufe am nordöstlichen Rand des geplanten SO 2

Die Sondergebiete entlang der Autobahn SO 1 und SO 4 sind in nordwestliche, über östliche bis in
südöstliche Richtungen von Knicks bzw. vom Waldrand umgeben. Zur Autobahn hin, in westliche bzw.
südwestliche Richtung sind sichtverstellende Gehölzstrukturen jedoch nicht vollständig (SO 1) bzw.
kaum (SO 4) vorhanden. Visuelle Beeinträchtigungen wirken hier auf den als deutliche Vorbelastung
zu bewertenden Autobahnbereich, diese sind nicht als erheblich einzustufen. Auf der gegenüberlie-
genden Seite der Autobahn begrenzen weitere Gehölzstrukturen die Sichtbarkeit des Solarparks.

Abbildung 15: Blick von Süden auf das geplante SO 1
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Abbildung 16: Blick von Norden auf das geplante SO 4

Das Flurstück des geplanten SO 3 (Nr. 41) und das östlich angrenzende Flurstück 40, die eine zusam-
menhängende Ackerfläche bilden, sind allseitig von bestehenden Knicks umgeben. Der Knick am nörd-
lich verlaufenden Feldweg ist lediglich an zwei wenige Meter breiten landwirtschaftlichen Durchlässen
unterbrochen. In östliche Richtung verläuft der Knick entlang der Grenze des Flurstücks 40 in ca. 140
m Abstand zum geplanten Baufeld auf Flurstück 41. Eine ungehinderte Sichtbarkeit der geplanten An-
lagen beschränkt sich daher auf die ackerbaulich genutzte Teilfläche auf Flurstück 40, dies wird nicht
als erhebliche Beeinträchtigung gewertet. Von Standorten weiter östlich, wie der Siedlung Groß
Vollstedt, ist die Sicht auf den Solarpark durch den bestehenden Knick bereits weitgehend minimiert
(siehe Abbildung 17).

Abbildung 17: Blick aus Nordosten (Nähe Dorfstraße/Biogasanlage) in Richtung Plangebiet, SO 3 be-
findet sich hinter dem Knick am Horizont, das Waldstück am südlichen Bereich des Plangebietes be-
ginnt am linken Bildrand

Aufgrund der vorhandenen Gehölzstrukturen ergibt sich aus nördlichen (Ortschaft Groß Vollstedt),
östlichen (Dorfstraße, Niederung der Fuhlenau) und südlichen Richtungen (Alt-Mühlendorf) keine
Sichtbarkeit des geplanten Solarparks. Lediglich aus westlicher Sicht auf das Sondergebiet SO 4 (mitt-
lerer Bereich des Altmühlendorfer Weg) wird der Blick in geringerem Maße durch sichtverschattende
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Gehölze verstellt, hier wirkt jedoch die Autobahn als erhebliche Vorbelastung. Zudem wird die Anlage
durch die festgesetzte Höhenbegrenzung der Module von hier aus nur untergeordnet sichtbar sein.

Abbildung 18: Blick aus Westen in Richtung SO 1, im Vordergrund die Autobahn

Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch den geplanten Solarpark werden insgesamt als
nicht erheblich bewertet. Es wird kein Eingriff verursacht, der einer gesonderten Kompensation für das
Schutzgut bedarf. Gehölzpflanzungen, die über die bestehende Eingrünung des Plangebietes hinaus
gehen, sind nicht erforderlich.

2.2.7. Kulturgüter und sonstige Sachgüter

2.2.7.1. Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere Naturlandschaften und historisch
gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. Dies gilt auch für die Umgebung
geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sofern dies für die Erhaltung der
Eigenart und Schönheit des Denkmals erforderlich ist. Kulturdenkmale im Sinne des § 2 des Gesetzes
zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz; DSchG SH) sind Sachen, Gruppen von Sachen oder
Teile von Sachen aus vergangener Zeit, deren Erforschung oder Erhaltung wegen ihres besonderen
geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen, technischen, städtebaulichen oder die Kulturland-
schaft prägenden Wertes im öffentlichen Interesse liegen. Für alle Kulturdenkmale besteht die Pflicht
zur Erhaltung, sachgemäßen Behandlung und Schutz vor Gefährdungen (§ 16 DSchG SH). Eine beson-
dere Bedeutung hat außerdem der Schutz des Umfeldes der Kulturgüter.

2.2.7.2. Bestand

Nach Angaben des Archäologie-Atlas Schleswig-Holstein befinden sich Teile der geplanten Sonderge-
biete SO 3 und SO 4 innerhalb des Archäologischen Interessengebietes Nr. 3 / Gemeinde Groß Vollstedt
(ALSH 2022), daher ist hier mit einem Vorkommen archäologischer Denkmale zu rechnen. Das Wald-
stück am Lehmbarg und das südöstlich davon an das Plangebiet angrenzende Feldgehölz, in denen
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jedoch keine Flächeninanspruchnahmen geplant sind, befinden sich innerhalb des Archäologischen In-
teressengebietes Nr. 3 / Gemeinde Warder.

In der Denkmalliste des Landesamtes für Denkmalpflege sind innerhalb der Gemeinde Groß Vollstedt
keine Kulturdenkmale aufgeführt (LD 2022). Im FNP der Gemeinde Groß Vollstedt (2014) ist innerhalb
des Plangebietes kein archäologisches Denkmal oder Kulturdenkmal dargestellt.

2.2.7.3. Auswirkungen

Eine erhebliche Beeinträchtigung geschützter Denkmäler und sonstiger schützenswerter Kultur- und
Sachobjekte ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erkennbar. Dennoch können bei den Erdarbeiten
archäologische Funde nicht ausgeschlossen werden (siehe Kapitel 5.1.5), insbesondere aufgrund der
teilweisen Lage innerhalb des archäologischen Interessengebiets. Hier ist im Hinblick auf das geplante
Vorhaben eine frühzeitige Beteiligung des Archäologischen Landesamtes notwendig.

2.2.8. Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe i BauGB sind mögliche Wechselwirkungen zwischen den vorange-
hend betrachteten Schutzgütern nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, c und d BauGB zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sind ggf. auch Wechselwirkungen mit den Erhaltungszielen und dem Schutzzweck von
Natura-2000 Gebieten § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB in die Betrachtung einzuschließen.

Wechselwirkungskomplexe mit Schutzgut übergreifenden Wirkungsnetzen, die aufgrund besonderer
ökosystemarer Beziehungen zwischen den Schutzgütern eine große Eingriffsempfindlichkeit aufweisen
und in der Regel nicht oder nur über einen weiten Zeithorizont hinweg wiederherstellbar sind, kom-
men im Plangebiet nicht vor.

2.3. Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB sind im Planverfahren auch Auswirkungen auf Schutzgüter,
die aufgrund der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind,
zu berücksichtigen. Dies umfasst nach Nr. 2 Buchstabe e der Anlage 1 BauGB eine Beschreibung der
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter und, soweit angemessen, Angaben zum
Störfallschutz und Krisenmanagement.

Die vorliegende Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder Ka-
tastrophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand auch
keine Gebiete oder Anlagen von denen eine derartige Gefahr für die zukünftige Nutzung im Plangebiet
ausgeht.

2.4. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der
Planung

Die Gemeinde Groß Vollstedt leistet mit der Planung einen Beitrag zum erforderlichen Ausbau der
erneuerbaren Energien. Um den von der Gemeinde gewünschten Ausbau der erneuerbaren Energien
voranzubringen, würden bei Nichtdurchführung der Planung anderweitig Flächen ausgewiesen wer-
den. Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wären dann an anderen Standorten im
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Außenbereich zu verzeichnen. Der ausgewählte Standort ist aufgrund der Vorbelastung durch die an-
grenzende Autobahn, angesichts der bisherigen intensiv landwirtschaftlichen Nutzung und aufgrund
der allseits vorhandenen Eingrünungen durch Knicks und Wälder ein zur Realisierung der B-Plan-In-
halte vergleichsweise konfliktarmer Standort.

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die Flächen voraussichtlich weiterhin einer intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Es würden sich voraussichtlich gleichbleibende Auswirkun-
gen auf die einzeln betrachteten Schutzgüter ergeben.

3. Artenschutzrechtliche Betrachtung

3.1. Rechtliche Grundlagen

Bei der Umsetzung der oben aufgeführten Verfahren ist es grundsätzlich möglich, dass die Zugriffsver-
bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verletzt werden. Hiernach ist es verboten:

 wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen
oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 1),

 wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Abs. 1 Nr. 2),

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 3),

 wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. (Abs. 1 Nr. 4).

Absatz 5 des § 44 BNatSchG schränkt die Durchführung der artenschutzrechtlichen Prüfung bei nach
§ 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbaren Beeinträchtigungen, die nach § 17 Abs. 1. oder
Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden oder durch eine Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorha-
ben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG (stark vereinfacht: Vorhaben, bei denen die Eingriffsre-
gelung korrekt beachtet wurde) in folgender Weise ein:

 Es ist lediglich zu prüfen, ob Verbotstatbestände für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) oder für europäische Vogelarten vorliegen
können. Ausgenommen sind damit auch alle national streng oder besonders geschützten Ar-
ten, wenn sie nicht die oben genannten Kriterien erfüllen. Durch das seit dem 01.03.2010 gel-
tende BNatSchG werden darüber hinaus in Zukunft auch Arten zu betrachten sein, die in ihrem
Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verant-
wortlich ist (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Diese so genannten „Verantwortungsarten“ werden
per Rechtsverordnung erlassen werden und sind dann Bestandteil der zu betrachtenden Spe-
zies. Die entsprechende Verordnung liegt jedoch bislang noch nicht vor.

 Ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot liegt nicht vor, wenn sich das Tötungs-
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese
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Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen
nicht vermieden werden kann.

 Das Verbot der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten gilt nur soweit deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin
erfüllt wird. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, beispielsweise zur Neuschaffung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten und ihrer ökologischen Funktionen können grundsätzlich aner-
kannt werden.

 Das Verbot der erheblichen Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 gilt bei Eingriffsvorhaben für die
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder für europäische Vogelarten, sofern sich damit
der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Alle Arten des Anhang IV der
FFH-Richtlinie sind gleichzeitig streng geschützt.

 Bei Pflanzenarten des Anhangs IV tritt ein Verbot bei der Zerstörung und Beschädigung von
Lebensräumen nur ein, wenn die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht
erhalten werden kann.

Vorliegend sind die Bedingungen der Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG von den Planungen er-
füllt, so dass die oben aufgeführten Einschränkungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten.

Ist ein Eintreten der Verbotstatbestände nicht vermeidbar, so sind nach § 45 BNatSchG Ausnahmen
möglich. Um eine Ausnahme zu erwirken, müssen die folgenden drei Bedingungen erfüllt sein:

 Das Eingriffsvorhaben muss aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses, die auch wirtschaftlicher Art sein können, notwendig sein.

 Zumutbare Alternativen dürfen nicht gegeben sein.
 Der Erhaltungszustand der Populationen einer Art darf sich durch den Eingriff nicht verschlech-

tern.

Weiterhin wäre eine Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG gemäß § 67 BNatSchG denkbar.
Hierzu müsste z.B. eine „unzumutbare Belastung“ vorliegen.

3.2. Methoden

Der vorliegende Fachbeitrag beruht auf einer Potenzialanalyse der relevanten Arten. Zur Verbreitung
der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden folgende Datengrundlagen verwendet:

 Artkataster des Landes Schleswig-Holstein (LLUR 2022b)

 FFH-Bericht 2019 des Landes Schleswig-Holstein (LLUR 2020) mit Bewertung der Erhaltungs-
zustände und Verbreitungskarten der Anhang-Arten und -Lebensräume

 Verbreitungskarten des Nationalen FFH-Berichts 2019 (BfN 2019a)

Das Plangebiet befindet sich mit seiner Lage im Schleswig-holsteinischen Hügelland innerhalb der kon-
tinentalen biogeografischen Region Schleswig-Holsteins.
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3.3. Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

Fledermäuse

Sämtliche europäische Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet. Es gelten
daher die Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG. Von den heimischen Fledermäusen werden als Som-
merquartiere Baumhöhlen, Gebäudespalten oder große Dachstühle genutzt. Als Winterquartiere wer-
den ebenfalls Baumhöhlen, Fels- und Gebäudespalten, feuchte, frostsichere Keller, Stollen etc. sowie
natürliche Höhlen genutzt.

Baumhöhlen können in unseren Breiten in der Regel in Bäumen ab einem Stammdurchmesser von
30 cm eine potenzielle Eignung als Wochenstube und ab einem Stammdurchmesser von 50 cm als Win-
terquartier aufweisen (LBV-SH 2011). Quartiere sind somit nicht auszuschließen. Da die Bäume im
Plangebiet erhalten bleiben, ergibt sich hier jedoch keine direkte Betroffenheit. Als Jagdrevier hat das
Plangebiet aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine besondere Bedeutung. Die die
geplanten Sondergebiete umgebenden Knicks, Feldhecken und Wald-/Gehölzränder weisen eine Be-
deutung als potenzielle Leitstrukturen auf. Diese Funktion wird durch das Vorhaben ebenfalls nicht
beeinträchtigt, da sie erhalten bleiben.

Säugetiere ohne Fledermäuse

Für die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) liegen bisher keine Nachweise für den Bereich des Plan-
gebietes vor (LLUR 2020, LLUR 2022b). Es liegt nördlich des bekannten Verbreitungsgebietes, das sich
bis in den Raum Neumünster und das östlich und südlich gelegenen Hügelland erstreckt. Die Hasel-
maus bevorzugt Wälder und Gehölze mit einer hohen Arten- und Strukturvielfalt, Habitatbedingungen,
die die überwiegend artenarmen Knicks im Plangebiet nur sehr bedingt erfüllen können. Potenzielle
Betroffenheiten sind nicht gegeben, da die vorhandenen Gehölzstrukturen im Zuge der vorliegenden
Planung erhalten bleiben.

Funde der Birkenmaus (Sicista betulina) existieren laut LLUR (2020) nur in einem sehr begrenzten Ge-
biet nordöstlich von Schleswig, ein Vorkommen im Plangebiet ist daher nicht zu erwarten.

Reptilien

Für die nach Anhang IV geschützten Reptilien Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter
(Coronella austriaca) liegen keine Nachweise für den Betrachtungsraum vor (LLUR 2022b, LLUR 2020),
das Plangebiet befindet sich außerhalb derer Verbreitungsgebiete.

Die Steilhänge an den Geländekanten am SO 2 mit ihren Offenbodenbereichen sowie die Brachfläche
an der Autobahnauffahrt südlich des Plangebietes weisen Habitatpotenzial für Reptilien auf. Sie liegen
jedoch außerhalb der geplanten Sondergebiete und werden durch das geplante Vorhaben nicht beein-
trächtigt.

Amphibien

Das Artkataster verzeichnet in der weiteren Umgebung des Plangebietes Funde der Arten Grasfrosch
(Rana temporaria), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana
arvalis), Kammolch (Triturus cristatus) und Teichfrosch (Rana kl. esculentus). Diese befinden sich im
Mühlenmoor westlich von Katenstedt, südwestlich des Vollstedter Sees bei Kleinvollstedt und im Be-
reich des Wardersees, somit allesamt deutlich über 1 km vom Plangebiet entfernt. In der näheren
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Umgebung des Plangebiets und innerhalb liegen keine Nachweise vor. In den Entwässerungsgräben
des Plangebiets ist ein Vorkommen von relevanten Amphibienarten aufgrund fehlender Strukturen
und der Eutrophierung auszuschließen.

Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Unter den Schmetterlingen in Schleswig-Holstein ist der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proser-
pina) nach Anhang IV geschützt. Er konnte in der letzten FFH-Berichtsperiode erstmals im Land im
Hamburger Umland nachgewiesen werden. Er ist auf die Nahrungspflanzen Weidenröschen (Epi-
lobium) oder Nachtkerze (Oenothera) angewiesen. Ein Vorkommen im Plangebiet kann ausgeschlossen
werden.

Für Anhang IV-Arten, die spezielle Gehölzstrukturen benötigen, wie z.B. der Eremit (Osmoderma ere-
mita) kann eine Beeinträchtigung durch den geplanten Solarpark ausgeschlossen werden, da die
Bäume und Gehölze im Plangebiet und angrenzend erhalten bleiben.

Für weitere wassergebundene FFH-Arten der Artengruppen Käfer, Libellen und Weichtiere, die an die
Nähe strukturreicher, qualitativ hochwertiger Feuchtbiotope gebunden sind, kann ein Vorkommen
ausgeschlossen werden.

Die in Schleswig-Holstein vorkommenden Pflanzenarten des Anhangs IV Froschkraut (Luronium
natans) und Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) finden im Plangebiet keinen geeigneten
Lebensraum, der Kriechende Scheiberich (Apium repens) ist nicht in diesem Raum verbreitet (LLUR
2020).

Die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG treten für die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie
nicht ein. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

3.4. Europäische Vogelarten

Auf Basis der vorliegenden Habitatzusammensetzung im Plangebiet und der Verbreitung wurden die
potenziell vorkommenden Vogelarten identifiziert (Tabelle 2). Ein Vorkommen von lärm- und störungs-
empfindlichen Bodenbrütern wie Wachtelkönig, Wachtel, Kiebitz, Rebhuhn oder Wiesenpieper ist auf-
grund der direkten Nachbarschaft zur Autobahn und aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nut-
zung im Plangebiet nicht zu erwarten.

Die potenziell vorkommenden Arten werden hinsichtlich ihrer Betroffenheit durch die Planung gilde-
bezogen betrachtet und einer Prüfung auf Verbotstatbestände nach Artenschutzrecht unterzogen. Die
Einteilung der Arten in verschiedene Gilden (nach Brutbiologie eingeteilte ökologische Gruppen) dient
dazu, im Rahmen der Analyse der Verbotstatbestände die für die einzelnen Gilden jeweils geltenden
Sachverhalte detaillierter zu benennen und richtet sich nach Südbeck et al. (2005).

Tabelle 2: Im Plangebiet potenziell vorkommende europäische Vogelarten

Artname RL SH Gilde

Arten die potenziell innerhalb des Plangebietes auf Acker / Grünland brüten

Feldlerche
Alauda arvensis

3 Bodenbrüter
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Artname RL SH Gilde

Jagdfasan
Phasianus colchicus

* Bodenbrüter

Schafstelze
Motacilla flava

* Bodenbrüter

Arten die potenziell in den Gehölzen (auch angrenzend) brüten

Amsel
Turdus merula

* Gehölzfreibrüter

Bachstelze
Motacilla alba

* Halbhöhlen-/ Nischenbrüter

Blaumeise
Cyanistes caeruleus

* Höhlenbrüter

Baumpieper
Anthus trivialis

* Bodenbrüter

Bluthänfling
Linaria cannabina

* Gehölzfreibrüter

Buchfink
Fringilla coelebs

* Gehölzfreibrüter

Buntspecht
Dendrocopos major

* Höhlenbrüter

Dorngrasmücke
Sylvia communis

* Gehölzfreibrüter

Eichelhäher
Garrulus glandarius

* Gehölzfreibrüter

Elster
Pica pica

* Gehölzfreibrüter

Feldsperling
Passer montanus

* Höhlenbrüter

Fitis
Phylloscopus trochilus

* Bodenbrüter

Gartenbaumläufer
Certhia brachydactyla

* Höhlenbrüter

Gartengrasmücke
Sylvia borin

* Gehölzfreibrüter

Gartenrotschwanz
Phoenicurus phoenicurus

* Halbhöhlen-/ Gehölzfrei-/ Nischenbrüter

Gelbspötter
Hippolais icterina

* Freibrüter
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Artname RL SH Gilde

Gimpel
Pyrrhula pyrrhula

* Gehölzfreibrüter

Goldammer
Emberiza citrinella

* Boden- bzw. Freibrüter

Grünfink
Chloris chloris

* Gehölzfreibrüter

Grünspecht
Picus viridis

* Höhlenbrüter

Heckenbraunelle
Prunella modularis

* Gehölzfreibrüter

Klappergrasmücke
Sylvia curruca

* Gehölzfreibrüter

Kleiber
Sitta europaea

* Höhlenbrüter

Kohlmeise
Parus major

* Höhlenbrüter

Mäusebussard
Buteo buteo

* Baumbrüter

Mönchsgrasmücke
Sylvia atricapilla

* Gehölzfreibrüter

Rabenkrähe
Corvus corone

* Gehölzfreibrüter

Ringeltaube
Columba palumbus

* Gehölzfreibrüter

Rotkehlchen
Erithacus rubecula

* vorw. Bodenbrüter

Schwanzmeise
Aegithalos caudatus

* Gehölzfrei-/ Bodenbrüter

Singdrossel
Turdus philomelos

* Gehölzfreibrüter

Star
Sturnus vulgaris

V Höhlenbrüter

Stieglitz
Carduelis carduelis

* Gehölzfreibrüter

Sumpfrohrsänger
Acrocephalus palustris

* Freibrüter; Nest in dichter Krautschicht

Turmfalke
Falco tinnunculus

*
Gebäudebrüter; daneben auf Bäumen oder Gittermasten in
Nestern anderer Vogelarten (z.B. Krähen)
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Artname RL SH Gilde

Zaunkönig
Troglodytes troglodytes

* Bodenbrüter

Zilpzalp
Phylloscopus collybita

* Bodenbrüter

RL SH: Die Brutvögel Schleswig-Holsteins Rote Liste (Kieckbusch et al. 2021): 1: vom Aussterben bedroht, 2:
stark gefährdet, 3: gefährdet, V: Vorwarnliste, R: geografische Restriktion oder extrem selten, *: ungefährdet

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)
Anlagebedingt ist eine Gefahr der Beeinträchtigung laut des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die im
Vorhabengebiet potenziell vorhandenen Vögel nicht gegeben, da das Kollisionsrisiko von Vögeln mit
Photovoltaikmodulen (z. B. aufgrund einer Verwechslung mit Wasserflächen) oder aufgrund des ver-
suchten „Hindurchfliegens“ (wie bei Glasscheiben) als gering eingeschätzt wird (ARGE 2007, BfN 2009).

Als baubedingte Auswirkung kann es jedoch im Zuge der Errichtung der Anlagen innerhalb des Früh-
jahres und Sommers zur Tötung von Nestlingen bzw. von brütenden und hudernden Altvögeln kom-
men, da in die Vegetationsstrukturen auf den Grünland- und Ackerflächen eingegriffen wird. Für Alt-
vögel, die fliehen können, besteht diese Gefahr nicht. Bei Eingriffen außerhalb der Brutzeit ist eine
Gefahr der Beeinträchtigung laut des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG daher nicht gegeben. Der Verbotstat-
bestand „Fang, Verletzung, Tötung“ ist zu vermeiden durch die Durchführung von notwendigen Ein-
griffen in Vegetationsstrukturen außerhalb der Brutzeit. Die Brutzeit umfasst gemäß § 39 BNatSchG
die Periode vom 1. März bis 30. September. Innerhalb dieses Zeitraums sind die oben genannten Ein-
griffe nur zulässig, wenn zuvor fachkundig sichergestellt werden kann, dass die entsprechenden Struk-
turen nicht von brütenden Individuen besetzt sind. Gleiches gilt für einen eventuellen Umbau oder
späteren Abbau der Module.

Ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann nach derzeitigem Kennt-
nisstand ausgeschlossen werden, wenn die genannten Vermeidungsmaßnahmen eingehalten werden.

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
Durch die Umsetzung der Planung werden die Arten in ihrem Lebenszyklus gestört. Die Störungen be-
ziehen sich auf Beunruhigungen und Lärm, die in der Hauptsache während der Bauphase entstehen.
Anlage- und betriebsbedingte Störungen, etwa durch visuelle Effekte, sind nicht in erheblichem Maße
zu erwarten. Starke Blendwirkungen durch Lichtreflexionen und hierdurch bedingte Irritationen sind
aufgrund der Lichtstreuung bzw. Lichtabsorptionseigenschaften der Module offenbar von geringer Re-
levanz (BfN 2009). Silhouetteneffekte sind lokal begrenzt, da die Anlagen aus der Umgebung nur un-
tergeordnet sichtbar sein werden. Die angrenzenden Gehölze schirmen das Gelände weitgehend ab.
Von der Anlage gehen somit keine störenden Fernwirkungen aus. Maßnahmen zur Vermeidung oder
Minderung von Störeffekten sind daher nicht erforderlich.

Ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kann nach derzeitigem Kennt-
nisstand ausgeschlossen werden.
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Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)
Auch bei einer Durchführung der Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit kann eine Zerstörung von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten für europäische Vogelarten erfolgen, wenn Reviere der entsprechen-
den Arten überplant werden. Da keine Eingriffe in Baum- oder Gehölzbestände erfolgen, ist hier ins-
besondere die Gilde der Bodenbrüter potenziell betroffen. Jedoch tritt der Verbotstatbestand nur
dann ein, wenn auch die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im
räumlichen Zusammenhang verloren geht.

Für die potenziell im Plangebiet vorkommenden Arten wird die ökologische Funktion der betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang durch die Errichtung der Solaranalagen
nicht gefährdet. Es handelt sich überwiegend um Arten die als ungefährdet gelten. Bei ungefährdeten
Arten kann generell davon ausgegangen werden, dass sie sich entweder an die Veränderungen im Gel-
tungsbereich anpassen oder ausreichend Ausweichhabitate in der Umgebung finden.

Ein Vorkommen der in der Roten Liste Schleswig-Holsteins (Kieckbusch et al. 2021) als „gefährdet“
(Kategorie 3) eingestuften Feldlerche ist nicht auszuschließen, aufgrund der vorhandenen Habitatbe-
dingungen jedoch nicht wahrscheinlich. Sie brütet im offenen Gelände mit niedriger, strukturierter
Vegetation und aufgrund des artspezifischen Meideverhaltens in einigem Abstand zu hochwüchsigen
Gehölzstrukturen, wie Knicks, Feldgehölzen, Einzelbäumen und Wäldern. Das Plangebiet mit den all-
seits umgebenden hochwüchsigen Gehölstrukturen bietet daher keine besondere Habitateignung. Auf
den Grünland- und Ackerflächen in der Umgebung befinden sich in ausreichendem Umfang Ausweich-
habitate mit ähnlicher oder besserer Habitateignung. Es ist zudem möglich, dass Feldlerchen Reviere
im Bereich von PV-Anlagen haben können, andernorts wurden bereits Bruten der Feldlerche auf Frei-
flächen zwischen Modulen registriert (ARGE 2007). Durch mögliche Beeinträchtigungen einzelner In-
dividuen bzw. Flächenverluste einzelner Reviere der Feldlerche am geplanten Standort ist nicht davon
auszugehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räum-
lichen Zusammenhang verloren geht oder es zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der
lokalen Population kommt. Maßnahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionalität des Raumes müs-
sen nicht ergriffen werden.

Der in der Vorwarnliste geführte Star ist als Höhlenbrüter durch das geplante Vorhaben nicht von Ha-
bitatverlust betroffen.

Ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann nach derzeitigem Kennt-
nisstand ausgeschlossen werden.

4. Eingriffsbilanzierung

Für das anstehende Bauleitplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1 a Abs. 3 BauGB zu beachten.
Die Bilanzierung richtet sich nach dem gemeinsamen Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von
großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ des Ministeriums für Inneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Na-
tur und Digitalisierung vom 01. September 2021. Demnach gelten folgende Grundsätze:

 Für die Anlagenteile innerhalb des umzäunten Bereichs sind Kompensationsmaßnahmen zur
Einbindung der Anlagen in die Landschaft und zum Ausgleich bzw. Ersatz betroffener
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Funktionen des Naturhaushalts im Verhältnis von 1:0,25 herzustellen. Eingrünungsmaßnah-
men und größere ungestörte Freiflächen zwischen den Teilflächen der Anlage (Querungskor-
ridore) können angerechnet werden und führen zu einem reduzierten Kompensationserfor-
dernis.

 Bei vollständiger Umsetzung der im Beratungserlass definierten naturschutzfachlichen Anfor-
derungen an die Ausgestaltung von Solarenergie-Freiflächen-Anlagen kann eine Reduzierung
der Kompensationsanforderung bis auf den Faktor 1:0,1 erfolgen.

 Für Eingriffe in Schutzgebiete (Natura 2000, Nationalparks, NSG, LSG), gesetzlich geschützte
Biotope oder hochwertige Naturflächen (Naturschutzfachwert 4 bis 5) ist eine zusätzliche
Kompensation im Verhältnis 1:1 erforderlich. Sofern bestehende oder festgesetzte Kompen-
sationsmaßnahmen sowie Funktionselemente mit besonderer Bedeutung für die Schutzgüter
Boden und Wasser betroffen sind, ist gleichfalls eine zusätzliche Kompensation im Verhältnis
1:1 erforderlich (vgl. hierzu auch Orientierungsrahmen Straßenbau SH 2004).

Die geplanten Eingriffe betreffen intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker und Grünland)
und somit Biotoptypen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz. Höherwertige Biotoptypen,
wie die vorhandenen Knicks, Feldhecken und Waldbereiche bleiben erhalten und werden nicht beein-
trächtigt. Es wird daher ein Ausgleichsfaktor von 1:0,25 angesetzt.

Die im Beratungserlass definierten naturschutzfachlichen Anforderungen an die Ausgestaltung der An-
lagen werden weitgehend umgesetzt (siehe Kapitel 5), auf eine Reduzierung der Kompensationsum-
fangs wird in der vorliegenden Planung jedoch verzichtet.

Tabelle 3: Bilanzierung des Ausgleichsbedarfs für unvermeidbare Beeinträchtigungen

Anlagenteile Stück Flächenbedarf
pro Stück

Flächenbedarf
gesamt

Überdachung durch Solarmodule 30969 2,05 m² 63.561 m²

Trafostationen 10 9,72 m² 98 m²

Monitoring-Container 1 14,75 m² 15 m²

Löschwasserquelle 1 112,5 m² 113 m²

Baustraßen gesamt 5.037,0 m² 5.037 m²

Flächenbedarf gesamt 68.824 m²

Ausgleichsfaktor 0,25

Ausgleichsbedarf 17.206 m²

Insgesamt ergibt sich für Neuversiegelungen und Überschirmung durch die Solarmodule ein Kompen-
sationsbedarf von 17.206 m².
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5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum
Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen

Für das anstehende Bauleitplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung
mit § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die
Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der planerischen Abwägung nach
§ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.

Die folgenden Maßnahmen sind im B-Plan verbindlich festgesetzt, auf FNP-Ebene sind sie als Vor-
schläge mit beispielhaftem Charakter zu sehen und dienen der Darstellung der grundsätzlichen Ver-
meidbarkeit und Kompensierbarkeit von negativen Auswirkungen der ermöglichten Nutzungen.

5.1. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

5.1.1. Tiere und Pflanzen

Zur Minderung der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind die Sondergebietsflächen zwischen und
unter den Solarmodulen sowie in den Biotopschutzstreifen als Extensivgrünland zu entwickeln und zu
pflegen. Dabei sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

 Für die derzeit als Acker und Wirtschaftsgrünland genutzten Flächen ist zur Einsaat eine autoch-
thone, standorttypische, blütenreiche Saatgutmischung zu verwenden. Auf den bereits im Be-
stand als Grünland genutzten Flächen ist eine Ansaat optional.

 Es wird angestrebt die Flächen durch eine extensive Beweidung mit Schafen nach den folgen-
den Maßgaben zu pflegen:

- Maximal 0,5 Großvieheinheiten/ha (vier Schafe entsprechen einer Großvieheinheit),

- Der Beginn der Beweidung ist ab 20.06. zulässig.

 Sofern eine Beweidung der Flächen nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, ist
auch eine Pflege durch Mahd zulässig.

 Die Mahd ist einmal jährlich ab dem 01.07. durchzuführen. Das Mähgut ist vollständig abzufah-
ren. Der Einsatz von Saugmähern ist dabei unzulässig.

 Pflegeumbrüche, Walzen, Abschleppen, Striegeln, Nachsaatmaßnahmen und der Einsatz von
Pflanzenschutz- (Insektizide, Fungizide, Herbizide und Wuchsstoffe) und Düngemitteln (mine-
ralischer und organischer Dünger einschl. Gülle oder Klärschlamm) sind unzulässig.

 Die Voraussetzungen für eine Zulässigkeit von Maßnahmen zur Grünlanderneuerung oder die
punktuelle Anwendung von Pflanzenschutzmitteln z.B. beim Auftreten von Problemunkräutern
sind im Einzelfall mit der unteren Naturschutzbehörde zu klären.

Zum Schutz der gesetzlich geschützten Biotope (Knicks und Feldhecken) wird ein Mindestabstand der
Baufelder von 10 m festgesetzt (Biotopschutzstreifen). An Waldrändern halten die Baufelder nach den
Vorgaben des Landeswaldgesetzes einen Abstand von 30 m ein. Die im Plangebiet vorhandenen
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Gehölzstrukturen bleiben erhalten, über die geschützten Biotope hinaus werden keine Feldgehölze
oder Einzelbäume in Anspruch genommen.

Die Steilhänge der mehrere Meter hohen Geländestufen randlich des SO 2, die aufgrund des teils lü-
ckigen Bewuchses mit Offenbodenbereichen ein besonderes Lebensraumpotenzial aufweisen, bleiben
erhalten. Sie sind Teil der Knick- und Gehölzflächen, zu denen die Baufelder Schutzstreifen von 10 m
einhalten.

Die zeitweise überstauten Senken in den nördlichen Bereichen der geplanten SO 1 und SO 2 sind aus
den Baufeldern ausgenommen und werden also nicht mit Solarmodulen überschirmt.

Kabelverlegungen durch Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts (hier Knicks und Feldhecken)
sind mittels Horizontal-Spülbohrverfahren zulässig. Hierbei sind Start- und Zielgrube außerhalb der Bi-
otopschutzstreifen und innerhalb der Baugrenzen anzulegen.

Zur Sicherung der Durchgängigkeit für Kleintiere wird ein Mindest-Bodenabstand der Zaununterkanten
von 20 cm festgesetzt.

Zur Sicherung der Durchgängigkeit für Großsäuger werden durch Mindestabstände der Einfriedungen
von 5 m zu Knicks, Feldhecken und Waldrändern Wanderkorridore freigehalten.

Tabelle 4: Übersicht über die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG und
erforderliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Artengruppe Tötungsverbot
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Störungsverbot
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG)

Verbot der Schädigung von
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG) / Entnahme von
Pflanzen und Zerstörung ihrer
Standorte) (§ 44 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchG)

Europäische
Vogelarten

Bauzeitenregelungen:
Eingriffe in Vegetationsstruktu-
ren außerhalb der Brutzeit (1.
März bis 30. September);
andernfalls fachkundiger Nach-
weis, dass keine besetzten Brut-
stätten gefährdet sind.

Verbotstatbestand
nicht erfüllt.

Verbotstatbestand nicht er-
füllt.

Tierarten des An-
hang IV der FFH-
Richtlinie, ein-
schließlich Fleder-
mäuse

Verbotstatbestand nicht erfüllt. Verbotstatbestand
nicht erfüllt.

Verbotstatbestand nicht er-
füllt.

Pflanzenarten des
Anhang IV der
FFH-Richtlinie

Verbotstatbestand nicht erfüllt. Verbotstatbestand
nicht erfüllt.

Verbotstatbestand nicht er-
füllt.
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5.1.2. Boden

Im Zuge aller geplanter Maßnahmen sind die Vorgaben des BauGB (§ 202 Schutz des humosen Oberbo-
dens), der Bundesbodenschutzverordnung (§ 12 BBodSchV) des Bundesbodenschutzgesetzes (u. a. § 7
BBodSchG Vorsorgepflicht) sowie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG u. a. § 2 und § 6) einzuhal-
ten.

5.1.3. Wasser

Die im Plangebiet vorhandenen Gräben werden zum Erhalt festgesetzt. Die Baugrenzen halten zudem
einen Mindestabstand von 5 m ein. Während der Bauphase sind Beschädigungen der Böschungskan-
ten zu vermeiden.

Die Reinigung der Solarmodule erfolgt in der Regel über den natürlichen Niederschlag.

5.1.4. Landschafts- und Ortsbild

Um optische Störungen des Landschafts- und Ortsbildes zu vermeiden, werden Festsetzungen zur Hö-
henbeschränkung der Anlagen getroffen. Die geplanten Betriebsgrundstücke sind durch bestehende
Knicks, Feldgehölze und Wälder bereits weitgehend eingegrünt, wodurch eine Sichtbarkeit aus der
Umgebung größtenteils minimiert bzw. vermieden ist. An das SO 2 schließt in nördliche, östliche und
südliche Richtung zudem die mehrere Meter hohe Geländestufe an. Die teilweise vorhandenen Sicht-
beziehungen von der Straße westlich des Plangebietes auf die geplanten Solarmodule finden im Hin-
tergrund der vielbefahrenen Autobahn mit ihren optischen Vorbelastungen statt. Über die Bestands-
situation hinausgehende Gehölzpflanzungen zur Minderung bzw. Vermeidung von Beeinträchtigungen
des Landschafts- und Ortsbildes sind nicht erforderlich.

5.1.5. Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Sollten im Boden Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben
ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, so ist dies gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz (DSCHG)
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Zur
Anzeige von Bodenfunden ist jeder am Bau Beteiligte verpflichtet, die Mitteilung einer oder eines der
Verpflichteten befreit die übrigen.

5.2. Maßnahmen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich

Die Eingriffsbilanzierung ergibt einen Kompensationsbedarf auf einer Fläche von 17.206 m².

Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft in den Waldabstandsbereichen und südlich des Waldstücks am Lehmbarg (Ordnungsnummer 1)
werden zu extensivem Grünland entwickelt. Es sind dabei dieselben Vorgaben zu beachten, wie im
vorangehenden Kapitel für die Flächen zwischen und unter den Solarpanels sowie in den Biotopschutz-
streifen festgelegt (siehe Kapitel 5.1.1). Innerhalb der einzelnen Maßnahmenflächen wird jeweils ein
Altholzhaufen angelegt, der ausschließlich aus Laubholz aufzuschichten ist. Hochbauten jeglicher Art
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(ausgenommen Zäune gemäß der Festsetzung 1.3) und Bodenversiegelungen (ausgenommen Zufahr-
ten in offenporiger Bauweise bis insgesamt maximal 300 m²) sind innerhalb der Maßnahmenflächen
unzulässig.

Die derzeit als Acker und Grünland genutzten Maßnahmenflächen werden durch die Entwicklung zu
Extensivgrünland ökologisch aufgewertet und dienen somit der Kompensation der durch den Solarpark
verursachten Eingriffe. Innerhalb eines 40 m breiten Streifens entlang der Autobahn A7 (Anbauver-
botszone) werden aufgrund der Beeinträchtigungen durch die verkehrsbedingten Lärm- und Schad-
stoffemissionen keine Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmenflächen erstrecken
sich daher nicht in diesen Bereich.

Tabelle 5: Übersicht der zur Kompensation dienenden Maßnahmenflächen im Geltungsbereich

Maßnahme Lage Flächengröße [m²]

Entwicklung von Acker zu artenreichem
Extensivgrünland

Maßnahmenfläche am SO 1
Maßnahmenfläche am SO 2

1.227 m²
9.825 m²

Entwicklung von Wirtschaftsgrünland
zu artenreichem Extensivgrünland

Maßnahmenfläche südlich des
Waldgebietes am Lehmbarg

6.991 m²
4.718 m²

Summe 22.761 m²

Mit den geplanten Ausgleichsmaßnahmen wird der durch die vorhabensbedingte Eingriffe verursachte
Kompensationsbedarf auf einer Fläche von 17.206 m² vollständig gedeckt. Es wird eine Überkompen-
sation von 5.555 m² erreicht.

Zur langfristigen und dauerhaften Sicherung der naturschutzfachlich erforderlichen Maßnahmen sind
die Kompensationsflächen durch grundbuchamtliche Eintragung zugunsten des Naturschutzes, wahr-
genommen durch die untere Naturschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde, möglichst an
rangerster Stelle zu sichern.

Zwei Jahre nach Baufertigstellung ist durch die Gemeinde die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen
innerhalb des Geltungsbereichs zu prüfen.

6. Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Standort- und Ausführungsalternativen

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung ist eine Prüfung von Standortalternativen vorzunehmen, bei
der untersucht wird, ob das Vorhaben an anderen Standorten mit geringeren Auswirkungen auf Natur
und Landschaft realisiert werden kann. Zu diesem Zweck wurde für das Amt Nortorfer Land eine amts-
weite Potenzialstudie zur Eignung von Flächen für die Nutzung von Photovoltaik erstellt (ELBBERG
2021). Demnach unterliegt das Plangebiet keinen Ausschlusskriterien für die Errichtung eines Solar-
parks, weist eine Vorbelastung durch die Autobahn auf und hält ausreichend Abstand zu wertvollen
Bereichen, z.B. Teilen des Biotopverbunds. Im Vergleich aller potenziellen Flächen innerhalb der Ge-
meinde Groß Vollstedt ist die Fläche als am besten geeignet für die Errichtung von Freiflächen-PVA
anzusehen.



Gemeinde Groß Vollstedt Umweltbericht B-Plan Nr. 11 und 2. Änderung des FNP „Solarpark Groß Vollstedt“

42

Auf Bebauungsplanebene ist demgegenüber zu prüfen, ob es für das Vorhaben an dem auf FNP-Ebene
gewählten Standort Ausführungsalternativen gibt, die die Auswirkungen auf Natur und Landschaft mi-
nimieren. Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu mindern, sind die Flächen
zwischen und unter den Solarpanels als Extensivgrünland zu entwickeln. Die im Plangebiet befindlichen
Biotoptypen mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt werden von der Planung nicht bean-
sprucht. Sie werden von Überbauung ausgespart und es werden ausreichende Abstände (Knickschutz-
streifen, Gewässerschutzstreifen) eingehalten. Für die Umsetzung der Planung am gewählten Standort
bieten sich keine Ausführungsalternativen an, die die Auswirkungen auf Natur und Landschaft weiter
minimieren würden.

7. Zusätzliche Angaben

7.1. Verwendete Fachgutachten und technische Verfahren

An Gutachten und Fachbeiträgen für die Umweltprüfung liegen der Landschaftsrahmenplan für den
Planungsraum II (2020), der Regionalplan, der Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Vollstedt so-
wie eine Potenzialstudie für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Amt Nortorfer Land (ELBBERG 2021)
vor. Darüber hinaus sind vom Verfasser eine Biotoptypenkartierung und eine Potenzialabschätzung
bezüglich des Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Arten durchgeführt worden. Die Anwen-
dung der Eingriffsregelung in der Ausgleichsberechnung ist nach den Vorgaben des gemeinsamen Be-
ratungserlasses „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbe-
reich“ des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und des Ministe-
riums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 01. September 2021 erfolgt.

7.2. Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Es bestanden keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben für die Umweltprüfung.
Insbesondere haben sich weder technischen Lücken noch fehlende Kenntnisse ergeben.

7.3. Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung

Die Überwachung erfolgt im Rahmen der fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwachung
nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz- (Altlas-
ten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. weiterer Regelungen. Damit sollen
unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der Planrealisierung auf-
treten, erkannt werden. Die Überwachung von Minderungsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets
erfolgt im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren.

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung

Der vorliegende Umweltbericht ermittelt und beschreibt die Umweltauswirkungen der 2. Änderung
des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 11 "Solarpark Groß Vollstedt" gemäß
§ 2 Abs. 4 BauGB. Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer
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Freiflächen-PVA auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen nordöstlich entlang der Autobahn A 7
in der Gemeinde Groß Vollstedt geschaffen werden.

Innerhalb des Umweltberichtes sind zunächst die planungsrelevanten Umweltschutzziele und die vor-
habensbedingten Umweltauswirkungen beschrieben. Es wurden Maßnahmen zur Vermeidung und
Minderung negativer Umweltauswirkungen entwickelt, die durch Festsetzungen in die Bebauungspla-
nung eingeflossen sind. Als Minderungsmaßnahme ist die Fläche unter und zwischen den Modulen als
Extensivgrünland zu entwickeln.

Das geplante Vorhaben verursacht Eingriffe durch Bodenversiegelung und Überbauung im Bereich von
neu anzulegenden Zuwegungen, Trafostationen, Monitoring-Container und Löschwasserquelle sowie
durch Überschirmungen im Bereich der Solarmodule. Diese verursachen nur punktuelle Versiegelun-
gen durch Stützpfosten, es sind keine flächenhaften Fundamente vorgesehen. Die Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes sind aufgrund der weitgehend vorhandenen Eingrünungen und der Vorbelas-
tung durch die Autobahn als nicht erheblich einzustufen.

Die Bilanzierung des Ausgleichsbedarfs für unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen erfolgte ge-
mäß dem gemeinsamen Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächen-
anlagen im Außenbereich“ des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstel-
lung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 01. Sep-
tember 2021. Demnach umfasst der Ausgleichsbedarf insgesamt 17.206 m². Im Geltungsbereich wer-
den 22.761 m² Ausgleich erbracht. Damit ist das Kompensationserfordernis mit einer Überkompensa-
tion von 5.555 m² ausgeglichen.

Darüber hinaus beinhaltet der Umweltbericht eine artenschutzrechtliche Prüfung. Aus Sicht des Arten-
schutzes ist das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vermeidbar. Für die euro-
päischen Vogelarten kann die Verletzung oder Tötung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)
durch eine Bauzeitenreglung vermieden werden. Hierfür sind Eingriffe in Vegetationsstrukturen aus-
schließlich außerhalb des Brutzeitraumes zwischen dem 1. März und dem 30. September durchzufüh-
ren.
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